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und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kom-
munal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie
führt kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunal-
recht und Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat
sich als Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der
kommunalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift Städte- und

Gemeinderat ist das offizielle Organ des Städte- und Ge-
meindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenverband
kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsentiert
dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 86 
Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

Städte- und Gemeinderat enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
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Darüber hinaus enthält Städte- und Gemeinderat Son-
derseiten, die überregional über Produkte und Neuheiten
für den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält
somit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
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• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit Städte- und Gemeinderat sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Becker, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-292

Ja, ich möchte Städte- und Gemeinderat kennenlernen! Bitte senden Sie mir die

nächsten drei Aus gaben zum Vorzugspreis von nur € 10,25 (inkl. MwSt. und Versand).

Die Lie ferung  endet mit Zustellung des dritten Heftes und geht nicht automatisch in

ein Jahres abonnement über.

Ja, ich kenne Städte- und Gemeinderat bereits und möchte die Zeitschrift (10 Ausgaben)

im günstigen Jahresabonnement bestellen.

gedruckt (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand)

elektronisch als Lese-PDF (€ 49,- inkl. MwSt. und Versand)
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die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

Kaufen mit Folgen
`mal schnell ´was einkaufen. für manche ist das 

selbstverständlich. für manche bedeutet das eine fahrt über

die dörfer. der moderne einzelhandel ist von krassen 

gegensätzen geprägt: hier ein Überangebot an supermärkten,

fachgeschäften und Kaufhäusern - meist in großen städten -,

anderswo gähnende leere im ortszentrum. Vielerorts 

bestimmen Konsumtempel und großmärkte auf der grünen

Wiese das bild. gleichzeitig haben selbst attraktive 

innenstädte, geprägt von historischem gebäudebestand,

mit leerstand zu kämpfen.

Wie es um den einzelhandel steht, kann den Kommunen

nicht gleichgültig sein. der Handel mit seinen phantasievollen

auslagen, seinen straßenaktionen und seiner magnetwirkung

prägt die innenstädte und ortszentren. fällt er weg, veröden

ganze straßenzüge. die idee des Zentrums - ein ort, an dem

viele öffentliche funktionen auf engstem raum vereint sind

- würde damit verblassen oder ganz absterben. und damit

auch das, was eine stadt oder gemeinde ausmacht.

so weit wird es nicht kommen. aber der stationäre 

einzelhandel ist - unterschiedlich stark - in seiner existenz

bedroht. ein wesentlicher faktor ist das einkaufen über das

internet. innerhalb weniger Jahre ist hier eine gefährliche

Konkurrenz herangewachsen. der grund: online-shopping

ist bequem, Öffnungszeiten spielen keine rolle, es wird ins

Haus geliefert und manchmal spart man sogar geld. 

selbstredend können die städte und gemeinden nicht den

einzelhandel übernehmen. letztlich muss dieser 

Wirtschaftszweig aus eigener Kraft ein Überlebenskonzept

finden. aber die Kommunen können einiges tun, um den

stationären einzelhandel zu unterstützen. da ist zum einen

die Pflege des ortsbildes. Was typisch ist, kann und soll auch

hervorgehoben werden. Wer zum einkaufen durch 

innenstadt oder fußgängerzone schlendert, will sich auch

hinsetzen, im schatten einen Kaffee trinken oder eine 

toilette aufsuchen. 

doch vorher muss man erst einmal ins Zentrum kommen.

eine gute anbindung durch ÖPnV, fahrradwege und 

Zubringerstraßen ist die grundlage guter geschäfte. freilich -

die balance ist manchmal schwierig zwischen lebhaftem

Verkehrsgewühl und lauschigen ruhezonen. und weil der

online-Zweig des Handels nicht mehr wegzudiskutieren ist,

brauchen die besucher und besucherinnen frei zugängliches

Wlan - mit leistungsfähigen datennetzen, die ihnen 

Zugang zum internet verschaffen. online- und offline-Kauf

müssen kein gegensatz sein. der Handel gehört zur 

Kommune, und wo Kreativität waltet, wird dies auch in 

Zukunft so sein.

EDITORIAL
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BÜCHER UND MEDIEN

Der Kreis Unna 
Hrsg. v. d. Geographischen Kommission für
Westfalen des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe durch Prof. Dr. Karl-Heinz Otto, Dr. Rudolf
Grothues u. Carola Bischoff, Reihe „Städte und
Gemeinden in Westfalen“, Band 15, 30,2 x 21,4
cm, 448 S., 24,95 Euro, ISBN 3-402-14941-6

Zehn städte und gemeinden bilden den
Kreis unna im östlichen ruhrgebiet. nach
zwei einleitenden Überblicksbeiträgen, in

denen der Kreis unna aus naturräumlicher und humangeografischer
sicht betrachtet wird, folgen einzeldarstellungen der zugehörigen
Kommunen. dabei werden alle beiträge durch eine Vielzahl von ta-
bellen, grafiken, luftbildern, fotos und thematischen Karten unter-
schiedlichen maßstabs ergänzt.

Bilanzierung und Jahresabschluss in der
Kommunalverwaltung 

Grundsätze für das Neue Kommunale Fi-
nanzmanagement (NKF), v. Prof. Dr. Mark
Fudalla, WP/StB Martin Tölle u. Christian
Wöste, 4., neu bearb. Aufl. 2017, 14,4 x 21
cm, 371 S., 29,95 Euro, Erich Schmidt 
Verlag, ISBN 3-503-15789-1

das lehrbuch vermittelt das nötige
fachwissen für die anwendung des neu-
en Kommunalen finanzmanagements.
dazu gehören bilanzierung und Jahres-
abschluss unter berücksichtigung von
gemeindehaushaltsrecht und Handels-
recht, der gesamtabschluss von Kommunen sowie die ansätze für bi-
lanzpolitik und Jahresabschlussanalyse. das lehrbuch orientiert sich
exemplarisch an der gesetzgebung nordrhein-Westfalens, ist aber
auch für andere bundesländer geeignet. abgerundet wird das Werk
durch prägnante Übungen und detaillierte anlagen mit relevanten 
gesetzestexten, Verordnungen und musterdokumenten.

Praxisleitfaden 
energieeffiziente 
Straßenbeleuchtung
Technologien, Strategien, Betreibermodelle,
Vergabe, hrsg. v. d. EnergieAgentur.NRW
GmbH, Erscheinungsnummer EA501, A 4, 60 S.,
im Internet herunterzuladen unter 
www.energieagentur.nrw  

mehr als die Hälfte der Kommunen in
deutschland stufen ihre straßenbeleuch-
tungsanlagen als sanierungsbedürftig oder
stark sanierungsbedürftig ein. in einem neuen

leitfaden führt die energieagentur.nrW in das thema modernisierung
von straßenbeleuchtungsanlagen ein. dabei wird die led-technik eben-
so behandelt wie das Vorgehen bei ausschreibungen sowie Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen und finanzierungsmöglichkeiten.

Das Positionspapier Einzelhandel des StGB
NRW-Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
von Cora Ehlert

Bücher  30                                             Europa-News 32     

Titelfoto: coffmancmu - Fotolia

18

Entwicklungsprognosen und Reformbedarf aus Sicht 
des Handelsverbandes NRW     von Rainer Gallus 6

INHALT 7�. Jahrgang dezember 20�7

Anforderungen an eine vitale Innenstadt unter
dem Aspekt Einzelhandel     von Markus Preißner 16

Das Pilotprojekt „Attendorner Webkaufhaus“ 
von Ronja Wockel und Kristin Meyer 21

Gemeindekongress 2017 - Erste Eindrücke 29

Weihnachtsmärkte als Eventform am Beispiel 
Erndtebrück    von Anne Torno 23



STÄDTE- UND GEMEINDERAT 12/2017 5

NACHRICHTEN

Neues Waldbaukonzept für 
Nordrhein-Westfalen

der Klimawandel macht auch vor den Wäldern in nordrhein-Westfa-
len nicht halt. um diese stabiler und anpassungsfähiger werden zu
lassen, arbeitet die landesforstverwaltung gemeinsam mit
Vertreter(inne)n des Privat- und Kommunalwaldes an einem neuen
Waldbaukonzept für nrW. „standortangepasste mischwälder sind
risikovorsorge für forstbetriebe und Waldeigentümer in Zeiten des
Klimawandels mit absehbar häufigeren stürmen und geänderter nie-
derschlagsverteilung“, betonte nrW-umweltministerin Christina
schulze föcking bei einem besuch des staatlichen forstreviers
Knechtsteden bei dormagen. das neue Waldbaukonzept nrW soll
2018 fertiggestellt sein. im anschluss daran sind informationsange-
bote und schulungen für Waldeigentümer/innen geplant. 

Umbau des rock’n’popmuseums 
bis Sommer 2018 
das auf initiative von deutschrocker udo lindenberg gegründete
rock’n’popmuseum in der stadtGronau ist wegen einer umfassenden
modernisierung bis sommer 2018 geschlossen. so werden technik
und räume, aber auch die ausstellungen nach 13 Jahren betrieb um-
gebaut und neu gestaltet. die dauerausstellung als Herzstück des
museums soll künftig im erdgeschoss Platz finden, und es soll die be-
deutung der Popmusik anhand von themenbereichen wie rebellion,
Kleidung und tanz dargestellt werden. im untergeschoss soll ein Klub-
areal für Wechselausstellungen entstehen. unterstützt wird der 1,6
mio. teure umbau von bund und land, der stadt gronau sowie von
der nrW-stiftung und dem landschaftsverband Westfalen-lippe.

Weniger Rohstoffe trotz höherer 
Wirtschaftsleistung
der rohstoffverbrauch war in nordrhein-Westfalen im Jahr 2015 mit
20,5 tonnen pro einwohner/in um 1.100 Kilogramm niedriger als 2005
(21,6 tonnen). Wie information und technik nordrhein-Westfalen
mitteilte, verringerte sich das Hausmüll- und sperrmüllaufkommen
im selben Zeitraum um 19 Kilogramm auf 211,4 Kilogramm pro ein-
wohner/in. auch weitere umweltökologische Kennziffern wie etwa
die treibhausgasemissionen oder der endenergieverbrauch sind den
angaben zufolge gesunken. gleichzeitig stieg die Wirtschaftsleistung
in nrW von 2005 bis 2015 um zwölf Prozent, während die anzahl der
einwohner/innen im selben Zeitraum fast unverändert blieb.

Grenzüberschreitendes Geschichtsprojekt

im rahmen eines deutsch-niederländischen Projekts werden fünf mu-
seen, drei universitäten, zwei forschungsinstitute und der Volksbund
deutsche Kriegsgräberfürsorge die gemeinsame geschichte des 20. Jahr-
hunderts untersuchen. für das Projekt „History without borders“ bewil-
ligte der lenkungsausschuss der euregio rhein-Waal fördermittel von
knapp 1,7 mio. euro. die forschungsergebnisse sollen in dauerausstel-
lungen im neuen befreiungsmuseum groesbeek (nl), im Preußen-muse-
um Wesel sowie im geplanten besucherzentrum bei der deutschen
Kriegsgräberstätte Ysseltsteyn (nl) einfließen.

Förderung des Einzelhandels durch das Land 
Nordrhein-Westfalen      
von Christoph Dammermann

                                                Gericht in Kürze  33

   

Das Netzwerk Innenstadt als Serviceeinrichtung 
für Kommunen    von Christoph Hochbahn

25

Gründung eines
City-Outlets in
Bad Münstereifel
von Sabine 
Preiser-Marian        

  Thema   Einzelhandel

Reform des Ladenschlussgesetzes in Nordrhein-
Westfalen    von Cornelia Jäger 27

Aktuelles aus dem Online-Portal Integration 30

Zentren- und Einzelhandelskonzepte am
Beispiel Greven    von Stefan Deimann 12

14
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stärksten bundesland angesiedelt. einkau-
fen stellt zudem den weitaus wichtigsten
grund für einen besuch der innenstadt dar.
im erfolgreichen austausch 
zwischen städten und kommunalen ein-
richtungen setzt der Handel maßgebliche
impulse für lebendige, attraktive Kommu-
nen.

Chance Digitalisierung der stetig wach-
sende onlinehandel sowie die sich wan-
delnden Kundenbedürfnisse wirken sich je-
doch zunehmend auf den stationären
einzelhandel aus. bereits heute gibt es in-
nenstadtbereiche, die von leerstand ge-
prägt sind. deren einstige besucher/innen
müssen zwangsläufig alternativen zum
einkaufen suchen und wandern demzufol-

Damit der Einzelhandel auch in kleineren Städten und Gemeinden
überlebt, müssen Händler neue Wege gehen und Kommunen die
Rahmenbedingungen in den Innenstädten verbessern

ge ab - in andere städte oder auch in die
shopping-Welten des world wide web. 
insbesondere die zunehmende digitalisie-
rung ist maßgeblicher treiber für jene Ver-
änderungen. so wird das reine online-ge-
schäft bis 2020 etwa ein fünftel am
gesamtumsatz des einzelhandels ausma-
chen. einkaufen im internet ist der eigentli-
che umsatztreiber der branche. der Wett-
bewerb ist härter geworden. selbst wenn
die entwicklung nicht gänzlich in richtung
online-Handel geht - der digitale Wandel
wird die branche stark beeinflussen. besu-
cher und besucherinnen wünschen sich
heute mehr denn je einen echten freizeit-
wert, genuss und ein nachhaltiges shop-
ping-erlebnis. 
die digitalisierung kann jedoch auch eine
Chance für den stationären Handel sein,
wenn online- und offline-angebote sinn-

Wie Stadt und Handel auch in 
Zukunft erfolgreich sind  

tadt und Handel befinden sich seit
Jahrhunderten in einer symbiose. grö-

ßere städte entstanden stets dort, wo wich-
tige Knotenpunkte des Handels lagen. sie
wurden zum ort für geschäfte, freizeit und
das leben der menschen. Zahlreiche weite-
re branchen wie die gastronomie oder die
Hotellerie profitieren heute ebenso vom
einzelhandel in den städten. 
derzeit ist der einzelhandel einer der wich-
tigsten Wirtschaftszweige deutschlands,
elementarer steuerzahler in städten und
gemeinden und mit mehr als drei mio. be-
schäftigten einer der größten arbeitgeber.
nordrhein-Westfalen  ist für den einzelhan-
del von beginn an von großer bedeutung
gewesen. Zahlreiche Handelsunternehmen
haben ihre Zentrale hier im ein- wohner-

▲ Vor allem kleine und mittlere Kommunen müssen sich verstärkt auf das sich wandelnde Einkaufsverhalten der Bürger/innen einstellen

Rainer Gallus ist 
geschäftsführer des
Handelsverbandes
nordrhein-Westfalen
e. V.
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mitwirken. stadt und Handel müssen an ei-
nem strang ziehen und starke Verantwor-
tungsgemeinschaften bilden - etwa durch
ein kooperatives City- und stadtmarketing.
funktionsvielfalt, ein qualitätsvolles am-
biente und gute erreichbarkeit sind zentrale
Ziele der standortpolitik innerhalb des Han-
delsverbandes. 
ein konstanter austausch mit den instan-
zen, die den rechtlichen und wirtschaftli-
chen rahmen setzen - bund, länder und

voll miteinander verknüpft werden, wenn
städte den einzelhandel als elementaren
baustein ihrer selbst noch stärker bewer-
ben - etwa im internet im rahmen ihrer
marketingstrategie - und wenn Produkti-
ons-, Waren- und lieferprozesse noch effi-
zienter vernetzt werden.

Kampf um Fortbestand insbesondere
kleinere Kommunen mit bis zu 100.000 ein-
wohner(inne)n müssen laut retail report
2017 des Zukunftsinstituts teilweise hart
um den erhalt ihrer einzelhandelsland-
schaft kämpfen. Vielerorts bietet der dort
ansässige Handel nur noch das Versor-
gungsangebot für den täglichen bedarf.
entwicklungsmöglichkeiten in bezug auf
ein shopping-erlebnis sind in Kleinstädten
oft beschränkt und entsprechen auch nicht
der erwartungshaltung der kleinstädti-
schen bevölkerung. 
fußgängerzonen, einst nahezu ein garant
für erfolgreiche Handelskonzepte, kämpfen
mit leer stehenden ladenlokalen. doch
nicht nur dort wird die einzelhandelsdichte
abnehmen. leerstand wird künftig in Kom-
munen aller größenklassen auftreten -
auch in metropolen und vielen großstäd-
ten, und dort vornehmlich in den neben-
zentren und b-lagen.
in großstädten wie Hamburg, düsseldorf
oder münchen kann dieser entwicklung
größtenteils noch einhalt geboten werden.
Kommunen wie diese können die Voraus-
setzungen für attraktivität wie etwa am-
biente und flair, den erlebnis-Charakter
und einen vielfältigen angebotsmix noch
erfüllen. Zudem verfügen sie über einen
weiteren wichtigen faktor: die touristische
anziehungskraft. diese erzeugt ein großes
besucher/innenaufkommen, von dem der
stationäre einzelhandel in hohem maße
profitiert und umgekehrt.
eine umfrage durch den bundesverband
des einzelhandels Hde hat indes gezeigt,
dass bereits 60 Prozent aller Händler unter
zurückgehenden besucher/innenzahlen lei-
den. solche einbußen treffen insbesondere
kleine geschäfte und den fachhandel. nach
einer schätzung des instituts für Handels-
forschung (ifH) droht rund 45.000 sportar-
tikelhändlern, spielwarenläden, boutiquen
und elektronikgeschäften in deutschland
bis 2020 das aus.

Gute Rahmenbedingungen städte und
gemeinden sind gefordert, die attraktivität
der standorte zu erhalten und zu erhöhen.
das funktioniert nur, wenn alle beteiligten

Kommunen - ist dafür unerlässlich. Zudem
sind verlässliche politische rahmenbedin-
gungen von elementarer bedeutung für
den nrW-einzelhandel. sie entscheiden
über die Zukunft des Handelsstandortes. 
dazu zählen neben der landesentwicklungs-
planung auch faktoren wie branchenfreund-
liche regelung von ladenöffnungszeiten, die
gewährleistung guter erreichbarkeit von
stadtzentren und flächendeckendes inter-
net als stabile grundlage von digitalaktivi-

◀ In immer
mehr Schau-
fenstern weisen 
Rabatt-Aktio-
nen auf eine
Geschäftsauf-
gabe hin
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täten. die aktuelle forderung nach ange-
messenen Übergangsfristen zur einführung
emissionsarmer fahrzeuge etwa soll sicher-
stellen, dass Handelsstandorte weiterhin
gut erreichbar sind. 

Erreichbarkeit erhalten dies ist nicht
nur von großer bedeutung für Kunden und
Kundinnen, sondern auch für die anliefe-
rung von Waren zu den geschäften. ein
fahrverbot für diesel-fahrzeuge gilt es da-
rum - zumindest in der Übergangszeit - un-
bedingt zu vermeiden. selbstredend unter-
stützt der Handel umweltrelevante
maßnahmen und ist bereit, alternative an-
triebe zu fördern. Jedoch muss ebenso ge-
währleistet sein, dass eine entsprechende
infrastruktur wie beispielsweise ladestatio-
nen für elektrofahrzeuge in ausreichendem
umfang installiert wird.
angesichts der prognostizierten Zunahme
des Verkehrs müssen erhalt und ausbau der
Verkehrsinfrastruktur eine hohe relevanz
für die städte und bundesländer erhalten.

Verzögerte maßnahmen schränken die er-
reichbarkeit der innenstädte ein und belas-
ten im Zuge dessen den gesamten Wirt-
schaftsfaktor einzelhandel nachhaltig. mit
neuen umweltfreundlichen mobilitätsan-
geboten hingegen können Kund(inn)en- 
und lieferströme optimiert werden, um den
öffentlichen raum attraktiver zu gestalten.

Schnelles Internet zählt in zahlreichen
städten verfügen Händler zudem bis heute
nicht über eine stabile internetverbindung,
die im Zuge der immer wichtiger werden-
den digitalaktivitäten unerlässlich ist. nach
einer umfrage des Hde beklagen 40 Pro-

zent aller Händler zu geringe internet-Über-
tragungskapazität. 
der Handelsverband begrüßt ausdrücklich
das bestreben der Politik, die entsprechen-
de infrastruktur herzustellen, damit statio-
näre Händler ihr geschäft zeitgemäß mit
online-aktivitäten verknüpfen können.
dies muss entsprechend schnell gewähr-
leistet werden und macht weitere städte-
baufördermittel für den ausbau der infra-
struktur nötig. 
die schaffung verlässlicher online-Zugän-
ge betrifft überdies nicht nur die integrati-
on von Web-aktivitäten zur steigerung der
marketing- und Verkaufstätigkeiten, son-
dern auch die sich wandelnden bezahlsys-
teme. Kartenzahlung ist für Kund(inn)en
heute die gängige alternative zur barzah-
lung und bedarf entsprechender digitaler
Voraussetzungen. 
und nicht nur diese: Weitere Zahlungsar-
ten, etwa via smartphone oder mittels nfC-
technik, die ein berührungsloses bezahlen
ermöglicht, brauchen geeignete politische

rahmenbedingungen. so muss etwa bei
der umsetzung der neuen Zahlungsdienst-
richtlinie durch die europäische bankenauf-
sicht auch die frage der akzeptanz berück-
sichtigt werden. 
Zwar ist die bezahlung mit bargeld nach
wie vor von den Kunden und Kundinnen am
meisten gewünscht. doch spätestens mit
dem Heranwachsen der „digital natives“
wird auch die nachfrage nach unterschied-
lichen methoden des bargeldlosen geld-
transfers zunehmen.

Sonntagsöffnung ein Plus insbesonde-
re in bezug auf die verkaufsoffenen sonn-

tage hat sich der Handelsverband nrW im
vergangenen Jahr für die novellierung des
ladenöffnungsgesetzes stark gemacht.
gelegentliche sonntagsöffnungen verläss-
lich planen und durchführen zu können, ist
Voraussetzung für dieses starke marke-
tinginstrument. dieses kommt nicht nur
dem örtlichen einzelhandel, sondern auch
den weiteren ansässigen branchen zugute
und dient zudem der belebung der innen-
städte sowie der steigerung der attraktivi-
tät. allen mittelbar und unmittelbar betei-
ligten sollte daran gelegen sein, dies zu
unterstützen. denn jede maßnahme, die
dem einzelhandel in den städten und ge-
meinden dient, stärkt auch die Kommune
als solche. 

Langfristig planen ein weiterer aspekt,
der eine grundvoraussetzung des inner-
städtischen einzelhandels darstellt, sind
die jeweiligen baulichen gegebenheiten
sowie die Preise für die anmietung von la-
denlokalen. mancherorts hängt der rück-
gang des Handels nicht nur mit sinkendem
umsatz, sondern auch mit realitätsfernen
Vorstellungen im Hinblick auf mieter/in-
nen und mieterlöse zusammen. Hier sind
immobilienbesitzer gefordert, gemeinsam
mit den Kommunen rahmenbedingungen
zu schaffen, welche einen erfolgreichen
einzelhandel ermöglichen und leerstand
vermeiden. 
besonders sensibel sind mehr denn je auch
die Planungen großflächiger Center in den
Kommunen zu behandeln. diese können
sich als wichtige, belebende elemente der
innenstadtentwicklung erweisen, jedoch
im fall von falscher lage, Überdimensionie-
rung, falschem branchenmix oder architek-
tonischer fehlplanung auch Verdrängungs-
effekte erzeugen. ein intensiver austausch
zwischen kommunalen entscheidungsträ-
ger(inne)n und Handelsexpert(inn)en ist
darum immens wichtig.
die hier skizzierten entwicklungen und Po-
sitionen wirken sich nicht nur auf den sta-
tionären einzelhandel aus, sondern auch
auf die stadt als ganzes. der Handel ist ein
markantes merkmal einer Kommune, und
die stärken, die in der besonderen Verbin-
dung zwischen Kommune und Handel lie-
gen, müssen nun neu wahrgenommen und
weiterentwickelt werden. dann haben
städte und gemeinden auch zukünftig die
beste Chance, der zentrale ort für geschäf-
te, begegnungen und erlebnisse zu sein,
wie man es hierzulande seit Jahrhunderten
kennt und schätzt. ◼
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▲ Bargeldlose Bezahlsysteme gewinnen im Einzelhandel immer mehr an Bedeutung 
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Christoph Dammer-

mann  ist Staatssek-
retär im NRW-Minis-
terium für Wirtschaft,
Innovation, Digitali-
sierung und Energie

Die NRW-Landesregierung sieht für den Einzelhandel im digitalen
Zeitalter gleichermaßen Herausforderungen und Chancen 
und fördert Konzepte zur Kombination von Stationär und Online

Zwischen Ladentheke und E-Commerce

Folgenreicher Klick

er einzelhandel ist eine wichtige säu-
le für die Wirtschaft in nordrhein-

Westfalen. er versorgt die menschen im
land mit Waren und Produkten, schafft ar-
beits- und ausbildungsplätze und trägt
umfassend zum Wirtschaftswachstum bei. 
doch nicht nur deswegen steht die bran-
che im fokus der neuen landesregierung.
der einzelhandel ist auch das „adrenalin“
für die innenstädte und ortskerne. er be-
lebt die stadtzentren, fungiert als verläss-
licher gastgeber bei örtlichen festen und
schafft durch die direkte Präsenz stationä-
ren Handels angebote des „analogen“ aus-

D tauschs in einer bereits vielfach digitalen
Welt.
das persönliche Kundengespräch und um-
fassende individuelle beratung im laden-
lokal sind stärken des einzelhandels, die
auch in Zukunft nicht an attraktivität ver-
lieren werden - vorausgesetzt, diese wer-
den in innovative Konzepte zeitgemäßer
geschäftsmodelle integriert. denn fest
steht auch, dass sich das einkaufsverhal-
ten der menschen verändert hat und der
technische fortschritt auch den Handel er-
fasst. 
„online“ einkaufen ist komfortabel, un-
kompliziert und zudem unabhängig von la-
denöffnungszeiten, sonn- und feiertagen.
dies schlägt sich auch in der einkaufsfre-
quenz und Kundenpräsenz der innenstädte
nieder. immer weniger menschen tätigen
einkäufe in geschäften vor ort, sondern
greifen auf das umfassende, stetig wach-
sende angebot nationaler wie internatio-
naler online-einkaufsportale zurück. 

DER AUTOR

Strukturwandel im Gange damit der
stationäre Handel angesichts dieser neuen
Herausforderungen bestehen kann, bedarf
es einer kritischen betrachtung des eige-
nen geschäftsmodells. neue ideen sind ge-
fragt. Vor allem dürfen online- und offli-
ne-Handel nicht als gegensatz gedacht
werden. denn gerade in der symbiose bei-
der felder liegt der schlüssel für die Zu-
kunft des einzelhandels.
eine umfrage des it-branchenverbandes
bitkom von sommer 2017 zeigt, dass be-
reits zwei drittel der Händler in nrW ge-
nau diesen Weg gehen und die digitalisie-
rung grundsätzlich nicht als bedrohung,
sondern als Chance für das eigene ge-
schäftsmodell begreifen.1 auch die studie
„der deutsche einzelhandel 2017“ macht
deutlich, dass der Handel den Weg in die
digitalisierung einschlägt. 
Verkaufen heute noch 54 Prozent der be-
fragten Händler ihre Produkte ausschließ-
lich stationär, wollen 37 Prozent davon in
fünf Jahren auch im online-Vertrieb aktiv
sein. Kombinierte dienstleistungen wie
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Durch Smartphones und Tablets verschmelzen die Bereiche Online und Offline im Einzelhandel immer mehr

1 Quelle: bitcom research, 21.06.2017, https://www.
bitkom.org/Presse/Presseinformation/der-Handel-
digitalisiert-sich-nur-langsam.html 



10 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 12/2017

Online-Reservierung und Abholung im La-
dengeschäft setzen bereits 27 Prozent der
Händler ein und mindestens elf Prozent
planen dies.2 Das sind erste Signale und Vo-
raussetzungen für die zügige Erschließung
weiteren digitalen Potenzials.

Umfang unterschiedlich Nutzen und
Umfang der Digitalisierung wird bei jedem
Unternehmen unterschiedlich sein, abhän-
gig vom jeweiligen Kund(inn)enkreis. Nicht
jede Zielgruppe benötigt einen eigenen
Online-Shop oder eine App. In anderen Fäl-
len wiederum sind eine Online-Prüfmög-
lichkeit, ob eine bestimmte Ware verfügbar
ist, ein E-Mail- oder ein Messenger-Service
unverzichtbar.
Entscheidend ist jedoch, dass grundsätz-
lich alle Vorteile und Chancen der Digitali-
sierung in Betracht gezogen werden und
jene Symbiose von Online- und Offline-
Handel auch von den Städten und Gemein-
den vor Ort unterstützt wird. Die Online-
City Wuppertal, „Mönchengladbach bei
eBay“ oder das Internetportal www.hamm
-erleben.de sind überzeugende Beispiele.
Generell lautet das Stichwort hier „Omni-
Channel“ - sprich: die Verbindung von On-
line- und Offline-Angeboten. 
Einzelhändlerinnen und -händler, die ge-
nau diese Verknüpfung im Interesse der
Kunden und Kundinnen praktizieren, hal-
ten sich besser am Markt als die aus-
schließlich stationäre Konkurrenz. Gleiches
gilt auch im Umkehrschluss. Eine reine On-
linepräsenz unter Verzicht auf die Vorteile
des stationären Geschäfts stellt sich letzt-
lich ebenfalls als nachteilig heraus.

Verlässlicher Partner Der neuen Lan-
desregierung ist es ein zentrales Anliegen,
dass der Handel auch weiterhin eine pros-
perierende Säule für die Wirtschaft in
Nordrhein-Westfalen darstellt und lang-
fristig wächst. Die Landesregierung unter-
stützt den Einzelhandel umfassend ange-
sichts der Herausforderungen der Zukunft.
Gefördert werden innovative Unterneh-
mer/innen und ideenreiche Gründer/in-
nen, die tatkräftig und optimistisch neue
Geschäftsmodelle realisieren. 
Dabei geht es nicht nur um die Bereitstel-
lung finanzieller Mittel. Es geht um kon-
struktive Gespräche, effiziente Netzwerk-
arbeit auf kommunaler wie internationaler
Ebene und um den Grundsatz, guten Ideen
die bestmögliche Bühne zu bieten - und
zwar hier in Nordrhein-Westfalen.
So wird etwa der eCommerce-Tag NRW An-
fang 2018 eine starke branchenübergrei-
fende Plattform schaffen für Händler,
Start-ups und Vertreter/innen aus Kom-
munen und Wissenschaft. Zudem hat
NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andre-
as Pinkwart die Schirmherrschaft der IHK-
Aktion „Heimat shoppen“ 2017 übernom-
men und den IHK-Handelstag in Bielefeld
besucht. Auch ein Treffen mit dem Han-
delsverband NRW führte zu wichtigen Im-
pulsen und Zielsetzungen.

Initiative Ladenöffnung Die Novellie-
rung des Ladenöffnungsgesetzes ist ein
weiterer richtungsweisender Schritt in der 
Unterstützung des Handels. Kern der Neu-
regelungen sind eine Verdopplung der An-
zahl möglicher Sonntagsöffnungen von
vier auf acht verkaufsoffene Sonntage pro
Verkaufsstelle sowie die Streichung des
Anlassbezugs. Das bedeutet, dass eine
Sonntagsöffnung auch ohne parallel statt-

findende Großveranstaltung möglich wä-
re. Diese Anforderung wird ersetzt durch
das Erfordernis eines öffentlichen Interes-
ses an der Sonntagsöffnung. Was darunter
zu verstehen ist, wird in einem Beispielka-
talog erläutert, also nicht abschließend ge-
regelt. 
Im öffentlichen Interesse sollen hier etwa
Erhalt, Stärkung und Entwicklung eines
vielfältigen stationären Einzelhandels oder
die Belebung der Innenstädte wie auch
Ortskern-, Stadt- oder Ortsteilzentren aus-
schlaggebend sein. Die Neuregelung wird
mehr Rechtssicherheit für die Kommunen,
den Handel, die Beschäftigten und die Ver-
braucher/innen herstellen und voraus-
sichtlich im Frühjahr 2018 in Kraft treten.
Darüber hinaus werden durch weitere kon-
krete Schritte optimale Rahmenbedingun-
gen für die wirtschaftliche Entwicklung des
Handels im digitalen Zeitalter geschaffen.
Hervorzugeben sind in diesem Kontext et-
wa: 

• eine Willkommenskultur für Investitio-
nen

• bessere Rahmenbedingungen für qualifi-
zierte Fach- und Führungskräfte, die das
Neue in der Wirtschaft mutig vorantrei-
ben

• Start der Modernisierungsoffensive
„Neue  Geschäftsmodelle“: Sämtliche Ge-
setze werden auf Hindernisse für die Ent-
stehung neuer digitaler Geschäftsmodel-
le - etwa im Bereich „eCommerce“ oder
autonomer Mobilität - überprüft.

• Förderung flächendeckender Gigabit-Da-
tennetze und Ausbau offener WLAN-Zu-
gänge: Ziel ist, ganz Nordrhein-Westfalen
flächendeckend mit gigabitfähiger Netz-
infrastruktur zu versorgen.

Förderung für Einzelprojekte Selbst-
redend werden auch finanzielle Mittel ge-
braucht. Der Projektaufruf „Digitalen und
stationären Handel zusammendenken“
der früheren Landesregierung hatte genau
dies zum Kern. Ziel des Aufrufs war es, die
digitale Transformation und die Wettbe-
werbsfähigkeit des Einzelhandels zu stär-
ken und somit die Attraktivität der Innen-
städte vor Ort zu sichern.
Neun Projekte hat ein Expert(inn)engremi-
um aus Wissenschaft und Wirtschaft im
vergangenen Jahr zur Förderung ausge-
wählt. Deren Realisierung ist auf bestem
Wege und wird auch weiterhin gefördert -
so zum Beispiel das Projekt „ONLEIN ver-
sorgt“ zum Thema digitale Nahversorgung

◀ Verkaufsoffene
Sonntage werden
von Handel und
Kund(inn)en 
geschätzt, stoßen
aber bei den 
Gewerkschaften 
auf Ablehnung 

2 Quelle: IHK und ibi-Handelsstudie, 17.09.2017, www.ibi. de
/aktuelle-meldungen/1607-ihk-ibi-handelsstudie-
analysiert-den-deutschen-einzelhandel.html 
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in der stadt düren oder das innovative Pro-
jekt „stationär-digitaler erlebnisraum“ in
der stadt langenfeld. 
in ergänzung und Weiterentwicklung zu
diesen bereits angelaufenen maßnahmen
werden zeitnah weitere Projekte und ini-
tiativen auf den Weg gebracht, um den
nordrhein-westfälischen einzelhandel zu-
sammen mit verlässlichen Partner(inne)n
aus Kommunen und branchenverbänden
bestmöglich zu unterstützen und als tradi-
tionell starken Wirtschaftsfaktor zukunfts-
weisend zu profilieren. ◼

Weitere Informationen:

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen
Referat Handel, Dienstleistungen, Logistik
Dr. Peter Scholz
Tel. 0211-61772-357
E-Mail: Peter.Scholz@mwide.nrw.de
https://www.wirtschaft.nrw/
http://www.digitalewirtschaft.nrw.de/
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EINE WELT BEGINNT VOR ORT
Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) steht Kommunen in Deutschland als Partner in allen Fragen 
kommunaler Entwicklungspolitik zur Seite. Dabei beraten, informieren und fördern wir sie in unseren Zukunftsthemen

 Fairer Handel und Faire Beschaffung
 Global Nachhaltige Kommune
 Kommunale Partnerschaften und internationale Kommunalbeziehungen 
 Migration und Entwicklung

Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) ist Teil der ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH und arbeitet im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH | Service für Entwicklungsinitiativen | Tulpenfeld 7 | 53113 Bonn | www.engagement-global.de
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt | www.service-eine-welt.de | info@service-eine-welt.de

Im Auftrag des

ntegration gelingt durch Sport
besonders gut. Der Sportver-

band Detmold e.V. wird nun von
zwei Geflüchteten unterstützt,
die erfolgreich die Übungsleiter-
ausbildung absolviert haben und
Sportstunden leiten werden.
Möglich wurde die Ausbildung
durch das christliche Aktions-
bündnis contact!detmold, das
mit der Peter-Gläsel-Stiftung Hil-
fe für Geflüchtete organisiert.
„Durch die Unterstützung der Ge-
flüchteten können wir nun ein fle-
xibles Sportangebot ermögli-
chen“, freuten sich der Vorstandsvorsitzende des Sportverbandes Detmold e.V. Karl-Heinz Danger
(Foto 2. v. rechts), der Integrationsbeauftragte des Sportverbandes, Norbert von Dahlen (2. v. links)
und Pastor Maik Berghaus von contact!detmold (links) mit den neuen Übungsleitern Abdullatef
Hasan (Mitte) und Tareq Ajory (rechts). Projekte wie dieses seien ein gutes Beispiel, wie Geflüchtete 
aus der Rolle der Empfangenden heraustreten und etwas an die Gesellschaft zurückgeben können.

INTEGRATION DURCH SPORT 
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m Jahr 1999 wurde in greven mit einer
rahmenplanung der grundstein für den

erhalt der innenstadt als Zentrum für Han-
del und urbanes leben gelegt. damit orien-
tiert sich greven an der klassischen struktur
einer europäischen stadt. 
um das Ziel zu unterstützen, den grevener
ortskern als zentralen identifikations- und
Versorgungsbereich zu erhalten, erstellt die
stadt greven seither regelmäßig einzelhan-
dels- und Zentrenkonzepte als teil eines ge-
samtstädtischen stadtentwicklungskon-
zeptes. die neueste fortschreibung soll
noch 2017 fertig gestellt werden.
die Vergangenheit hat deutlich gezeigt,
dass ein fachlich fundiertes, durch politi-
sche beschlüsse abgesichertes einzelhan-
dels- und Zentrenkonzept eine gute ent-
scheidungsgrundlage ist für die städtischen
gremien und die Verwaltung der stadt gre-

das ortszentrum im ortsteil reckenfeld für
investitionen wieder attraktiver gemacht. 
entgegen dem landläufigen trend für mit-
telzentren wurden in diesem Zeitraum in
greven mehrere Wohn- und geschäftshäu-
ser mit rund 5.500 Quadratmeter ein-
zelhandelsfläche in zentralen Versorgungs-
bereichen errichtet oder es wurden ge-
schäftsflächen zusammengelegt. so konn-
ten unternehmen aus den Warengruppen
elektronik/multimedia sowie elektro, sport
und freizeit, bekleidung (ergänzende sorti-
mente), glas, Porzellan, Keramik/Haus-
haltswaren und geschenkartikel mit laden-
flächen von 600 bis 800 Quadratmetern neu
angesiedelt und sortimentslücken geschlos-
sen werden.
damit sind Politik und Verwaltung in gre-
ven einem ihrer wichtigsten Ziele, ein at-
traktives und wohnortnahes einzelhandels-
angebot zu bieten, ein großes stück näher
gekommen. Hier sei besonders anzumer-
ken, dass das festhalten an städtebauli-
chen Zielen zur steuerung des einzelhan-
dels gegenüber investoren und betreibern
von zentrenrelevantem großflächigem ein-

ven. so konnten die diskussionen um die
bauleitplanerische umsetzung von Zielen
fachlich gut begründet geführt werden. 

Ziele erkennbar auf diese Weise sind für
die bürger/innen, investoren und ladenbe-
treiber in greven der städtebauliche Wille
und die stadtentwicklungsrelevanten Ziele
im einzelhandel deutlich ablesbar. diese po-
litische Verlässlichkeit hat in den zurücklie-
genden sieben Jahren die innenstadt und

Durch ein Zentren- und Einzelhandelskonzept, das regelmäßig 
fortgeschrieben wird, konnte die Stadt Greven den Handel in der 
Innenstadt stabilisieren und das Warenangebot ausweiten

I

regeln, 
was geht 

Stefan Deimann ist 
Geschäftsführer der
Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft
GFW Greven mbH 

DER AUTOR

Gute Planung hilft Läden und Kund(inn)en 
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▲ Das mit dem Prädikat „1a-Einkaufstadt“ ausgezeichnete Greven verfügt über eine ansprechende Fußgängerzone mit vielen Fachgeschäften
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konzeptes: der fokussierung der entwick-
lung des einzelhandels auf die grevener
innenstadt. das fazit von Junker + Kruse:
„die aufstellung der grevener innenstadt
liegt in relation zur gesamtstädtischen
angebotsausstattung auf einem guten bis
zum teil sogar überdurchschnittlichen ni-
veau.“

Gutes Warensortiment insgesamt lässt
sich für greven feststellen, dass durch ein
fundiertes Zentren- und einzelhandels-

zelhandel in der anfangsphase sicherlich
äußerst anstrengend ist. aber mit einem
fundierten, politisch abgesicherten und
konsequent umgesetzten einzelhandels-
konzept ist dies für Politik und Verwaltung
im laufe der Zeit immer einfacher zu reali-
sieren. 

Gegen Fehlentwicklungen die stär-
kung der innenstadt sowie die Vermeidung
von fehlentwicklungen in städtebaulich
nicht integrierten lagen konnten in den ver-
gangenen Jahren erfolgreich vorange-
bracht werden. belege dafür finden sich in
den neusten untersuchungen des Pla-
nungsbüros Junker + Kruse im rahmen der
jüngsten fortschreibung des Zentren- und
einzelhandelsgutachtens. messungen der
Passantenfrequenz durch die Wirtschafts-
förderung haben zu ähnlich positiven er-
gebnissen geführt. danach erhöhte sich die
Passantenfrequenz seit 2012 dienstags und
samstags an den messpunkten kontinuier-
lich um vier bis mehr als zwanzig Prozent. 
Junker + Kruse stellen in der fortschreibung
2017 des einzelhandelsgutachtens fest,
dass das angebot an Verkaufsflächen im
zentralen Versorgungsbereich mit zusätzli-
chen 2.000 Quadratmetern gegenüber
2009 um fast 13 Prozent zugenommen hat.
gleichzeitig ist die anzahl der geschäfte um
16 betriebe oder rund 16 Prozent zurückge-
gangen. 
diese insgesamt positive entwicklung ist
auch ein ergebnis der konsequenten an-
wendung des aktuellen einzelhandels-

konzept der innerörtliche einzelhandel
rechtssicher, verlässlich und zielorientiert
weiterentwickelt werden konnte. den
Kund(inn)en und bürger(inne)n bieten sich
in dem mittelzentrum greven weiterhin ein
vielfältiges und hochwertiges Warensorti-
ment, bequemes einkaufen und eine gute
erreichbarkeit des einzelhandels. den an-
sässigen einzelhändlern sowie den auswär-
tigen investoren und ladenbetreibern wird
mit dem Konzept Planungssicherheit für ih-
re investitionen gegeben.
besonders wichtig ist dabei aus städtischer
sicht für die entwicklungsmöglichkeiten
grevens, sich im einzelhandelskonzept mit
der örtlichen gegebenheit bauleitplane-
risch auseinanderzusetzen, ohne sich „für
die ewigkeit“ festzulegen. die regelmäßige
fortschreibung des Konzeptes macht es
möglich, auf sich verändernde rahmenbe-
dingungen durch entsprechende modifizie-
rung flexibel zu reagieren. ◼

◀ Die Grevener Fuß-
gängerzone lockt auch
im Sommer viele 
Familien in die Innenstadt

Betriebe und Verkaufsflächen nach städtebaulicher Lage / Standortkategorie
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städtebaulich nicht integrierte Lagen Ortsteilzentrum
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▲ Während sich 2017 mehr Einzelhandels-
betriebe in städtebaulich nicht integrierte 
Lagen befinden als 2009, hat sich das Verhältnis 
bei der Verkaufsfläche kaum verändert
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Sabine Preiser-

Marian ist  Bürger-
meisterin der Stadt
Bad Münstereifel

Nach Rückgang des Kurbetriebs infolge der Gesundheitsreform in
den 1990er-Jahren hat sich die Stadt Bad Münstereifel mit Gründung
eines City-Outlets eine neue wirtschaftliche Ausrichtung gegeben

Die ganze Innenstadt ein Ladengeschäft

Ein Dach
für alle

ad münstereifel, das 18.000-einwoh-
ner/innen-städtchen idyllisch im erft-

tal südlich von euskirchen gelegen, hat viele
epochen des aufschwungs und des nieder-
gangs erlebt. in jüngster Zeit machte der
Kurort nicht nur durch seine Heilkraft oder
seinen berühmtesten sohn, den schlager-
sänger Heino, von sich reden. Vielmehr hat
das innovative einzelhandelskonzept in der
historischen innenstadt überregional aufse-
hen erregt: die einrichtung eines City-out-
lets in leer stehenden immobilien, die teil-
weise auch denkmäler sind.
Handel prägte bad münstereifel bereits im
mittelalter. nach der Klostergründung im
Jahr 830 sowie der Verleihung des markt-,
münz- und Zollrechtes im Jahr 898 entwi-
ckelte sich das „monasterium in eifliae“, also
das münster in der eifel, im mittelalter zu ei-
nem Zentrum des Warenumschlags zwi-
schen Köln und trier. 
die stadtmauer - heute noch vollständig er-
halten - und eine burg entstanden im 13.

B und 14. Jahrhundert. im 17. Jahrhundert sie-
delten sich in der stadt, einem Hauptort der
gegenreformation, zahlreiche katholische
orden an, unter anderem 1625 die Jesuiten.
diese gründeten das heute unter dem na-
men st. michael-gymnasium firmierende
Kolleg, eine der ältesten schulen in nord-
rhein-Westfalen.
im 19. Jahrhundert, nach ende der napoleo-
nischen Herrschaft, verarmte die stadt zu-
sehends wegen des Wegfalls des gerichts
und der industrialisierung. Viele münsterei-
feler fanden arbeit im benachbarten me-
chernich, das infolge des bleibergbaus und
des baus der bahnlinie Köln - trier einen auf-
schwung erlebte. 

DIE AUTORIN

Eisenbahn-Tourismus erst mit dem bau
der eisenbahn von euskirchen nach bad
münstereifel im Jahr 1890 erkannte man die
Chance, erholungssuchende aus den indus-
trieregionen Köln, düsseldorf und ruhrge-
biet in das gut erhaltene mittelalterliche
städtchen zu locken.
in den 1920er-Jahren entstand der erste ba-
dehof, bevor im Jahr 1929 das Kneipp-Kur-
haus eröffnet wurde und die stadt aufgrund
ihrer gesundheitstouristischen ausrichtung
einen aufschwung erlebte. nach dem 2.
Weltkrieg konnte die stadt an diese entwick-
lung anknüpfen. 1967 wurde der stadt der
namenszusatz „bad“ verliehen, der gerade
in diesem Jahr seinen 50. geburtstag feierte.
1974 erhielt bad münstereifel die staatliche
anerkennung als Kneipp-Heilbad. nach dem
anbau des „Hauses des gastes“ an das städ-
tische Kneipp-Kurhaus und den ausbau des
„Kurgarten Wallgraben“ erreichte die stadt
ende der 1970er- und anfang der 1980er-
Jahre ihre blütezeit als Kurort mit mehr als
300.000 Übernachtungen jährlich.
infolge der gesundheitsreformen der
1980er- und 1990er-Jahre sank jedoch die
anzahl der Kurgäste und Übernachtungen
kontinuierlich. es kam zur schließung von
von Hotels, gasthöfen und Pensionen - ein

In Bad Münstereifel wurde 2014 
das erste innerstädtische Outlet in 
Nordrhein-Westfalen eröffnet  FO
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◀ Vor dem Orchheimer
Tor im Süden des 
Zentrums wurden neue 
Gebäude errichtet, die
zum Stil der historischen 
Stadt passen

Prozess, der bis heute anhält. nach der Jahr-
tausendwende trat im innerstädtischen be-
reich zunehmend leerstand auf.

Option City-Outlet im Jahr 2010 wurde
die idee des City-outlets quasi im stillen
Kämmerlein geboren - und erst einmal dort
auch gehalten. dies kam drei investoren in
den sinn, die einen engen persönlichen be-
zug zu bad münstereifel - „Herzblut für die
stadt“ - haben. die experten erkannten, dass
sich die stadt mit ihrem einzelhandel in einer
abwärtsspirale befand, die nur durch einen
großen Wurf gestoppt werden konnte. 
die investoren kauften die überwiegend un-
ter denkmalschutz stehenden Häuser und
sanierten und renovierten diese in liebevol-
ler Weise in Zusammenarbeit mit der denk-
malschutzbehörde. darin konnten 35 out-
let-shops angesiedelt werden. Vor dem
südlichen stadttor - dem orchheimer tor -
wurden neue, zum bestehenden denkmal-
ensemble passende gebäude errichtet, in die
weitere outlet-shops einziehen konnten.

Einkaufen mit Erlebnis am 14. august
2014 wurde im historischen stadtkern von
bad münstereifel das erste innerstädtische
outlet in nordrhein-Westfalen mit einer 
gesamtverkaufsfläche von 12.000 Quadrat-
metern eröffnet. basis des Konzeptes ist das 
erlebnis, welches mit dem einkaufen ver-
bunden wird. rund 50 fashion- und life-
style-marken-shops bieten Vorjahres- und
musterkollektionen ganzjährig 30 bis 70 Pro-
zent unter der verbindlichen Preisempfeh-
lung an. 
im unterschied zu anderen einkaufszentren
oder outlets verfügt bad münstereifel über
ein vielfältiges Kultur- und freizeitangebot,
eine abwechslungsreiche gastronomie auf
rund 4.000 Quadratmetern sowie ein au-
thentisches mittelalterliches ambiente. da-
mit wird einkaufen in bad münstereifel zu
einem einzigartigen shopping-erlebnis.
die auszeichnung mit dem europäischen in-
novationspreis 2015 des german Council of
shopping Centers und dem „immobilien-

manager award 2015 für stadtentwicklung“
bestätigen den erfolg des Konzeptes des City-
outlet bad münstereifel. einer der drei inves-
toren sprach vor der eröffnung davon, dass
es sich um das einzige outlet in der bundes-
republik deutschland handle, das mit apo-
theken, bioläden, Ärzten, Kirche, rathaus
und bahnanschluss ausgestattet sei.

Deutliches Wachstum das City-outlet
hat sich seit seiner eröffnung etabliert, und
die anzahl der besucher/innen ist von 2,0
mio. im Jahr 2014 auf 2,4 mio. im Jahr 2016
gestiegen. in Zukunft sollen zusätzliche Ver-
kaufsflächen bereitgestellt und weitere
marken zur Vergrößerung des angebots an-
gesiedelt werden. 
bad münstereifel hat somit die einmalige
Chance genutzt zum ausstieg aus der „ab-
wärtsspirale“, mit der viele vergleichbare
städte in nordrhein-Westfalen zu kämpfen
haben. Zudem konnte der abfluss von Kauf-
kraft in andere städte und gemeinden deut-
lich reduziert werden. auch die nachbar-
kommunen profitieren von der gestiegenen
Kundenfrequenz in bad münstereifel. denn
viele besuchen neben dem einkauf im City-

outlet noch andere orte oder sehenswür-
digkeiten in der umgebung.

Attraktiv für Einheimische daneben ist
wichtig, dass die stadt auch für die eigenen
bewohner und bewohnerinnen attraktiv
bleibt. deshalb ist es Ziel eines gesamtstäd-
tischen entwicklungskonzeptes, den Wandel
selbstbewusst zu gestalten und die zuneh-
mend lebendige stadt für bewohner und be-
wohnerinnen sowie besucher und besuche-
rinnen gleichermaßen attraktiv zu halten.
aus dem Kreis der tagesbesucher und -besu-
cherinnen gilt es nun weitere Übernach-
tungsgäste zu gewinnen. Hierzu ist die stadt
in intensiven gesprächen mit investoren und
betreibern, die bad münstereifel als Hotel-
standort ins Kalkül ziehen. die stadt liegt am
nordrand der eifel und ist eingebettet in
zwei europäische schutzgebiete nach der
ffH-richtlinie: der bad münstereifeler bu-
chenwald mit einer größe von rund 1.000
Hektar und das eschweiler tal sowie Kalk-
kuppen mit dem vielfältigsten orchideen-
vorkommen auf kleiner fläche in nordrhein-
Westfalen. 
Viele sehenswürdigkeiten und attraktionen
wie der nationalpark eifel, das freilichtmu-
seum Kommern, die rennstrecke nürburg-
ring oder der freizeitpark Phantasialand 
liegen in der nähe. somit kann bei den tages-
besuchern und -besucherinnen durchaus für
einen mehrtägigen aufenthalt in bad müns-
tereifel geworben werden. ◼
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BÜRGERENTSCHEID
GEGEN DOC 
IN DUISBURG

Beim Bürgerentscheid über ein neues De-
signer Outlet Center (DOC) in Duisburg hat
eine knappe Mehrheit der Wähler/innen für
den Stopp des Einzelhandelsprojekts ge-
stimmt. 51,09 Prozent votierten dafür, dass
der Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur
Realisierung des Projekts aufgehoben wer-
den soll und die Einleitung von Bauleit-
planverfahren unterbleibt. Duisburgs Ober-
bürgermeister Sören Link, die CDU und die
SPD hatten sich für den Bau auf dem Ge-
lände des ehemaligen Güterbahnhofs in
der Nähe der Innenstadt ausgesprochen.
Grüne, Linke und FDP waren dagegen. Link
hatte mehrfach erklärt, dass die Stadt das
Votum akzeptieren und das Center nicht
gegen den Willen der Bürger/innen durch-
setzen werde.

THEMA EINZELHANDEL

▲ Die Geschäfte sind zum Großteil in Fachwerk-
häusern untergebracht, die liebevoll restauriert 
worden sind
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Orte mit historischem Stadtkern wie die Stadt Detmold 
sind bei Besucherinnen und Besuchern besonders beliebt

er innerstädtische Handel und damit
auch die innenstädte an sich müssen

im Zeitalter des demografischen, digitalen
und strukturellen Wandels der Herausfor-
derung eines verschärften Wettbewerbs
von standorten und Vertriebskanälen be-
gegnen. betroffen hiervon sind nicht nur
Händler, sondern sämtliche Personen und
institutionen, die an der innenstadt ein 
vitales interesse haben. 
Was aber macht eine attraktive innenstadt
aus? insgesamt werden deutschlands in-
nenstädte von ihren besucher(inne)n im
schnitt mit der note 2,7 (drei plus) bewertet.
dies zeigt die untersuchung „Vitale innen-
städte 2016“ des ifH Köln, die auch im kom-
menden Jahr wieder durchgeführt wird. da-
bei hängt die gesamtattraktivität einer

bäude sowie saubere öffentliche Plätze. 
Zudem sollten attraktive möglichkeiten
zum Verweilen nicht außer acht gelassen
werden. denn auch grünflächen, sehens-
würdigkeiten, sauberkeit und sicherheit
der stadt spielen eine wichtige rolle bei der
bewertung der attraktivität. so kann eine
innenstadt auch mit ansprechenden und
einladenden grünflächen oder andere Ver-
weil- und ruhezonen ohne Verpflichtung
zum Konsum punkten. 
Zudem ist eine gute erreichbarkeit und hin-
reichender Parkraum sicherzustellen. Hierbei
gilt es für jede stadt oder gemeinde, den in-
teressen und Vorlieben der bürger/innen und
besucher/innen gerecht zu werden.

innenstadt aus sicht der rund 58.000 befrag-
ten Passant(inn)en von vielen faktoren ab. 

Gebäude mit Ausstrahlung besonders
positiv wirken sich ambiente und flair auf
die wahrgenommene attraktivität aus.
Wichtigster einzelaspekt für das ambiente
und flair einer innenstadt sind aus sicht der
innenstadtbesucher/innen die gebäude. so
verwundert es nicht, dass bei der untersu-
chung „Vitale innenstädte 2016“ vor allem
orte gut abschneiden, die mit einem histo-
rischen stadtkern aufwarten können. 
aber auch städte, die keinen historischen
Kern besitzen, haben gestaltungsspielraum,
damit ambiente und flair positiv wahrge-
nommen werden. Wichtig sind dabei unter
anderem die gute instandhaltung der ge-

Mit einer Befragung deckte das IFH Köln Faktoren für attraktive 
Innenstädte auf: unter anderem eine ansprechende Bausubstanz,
Plätze zum Verweilen und eine gute Erreichbarkeit 

Dr. Markus Preißner

ist wissenschaftlicher
Leiter am IFH Köln

DER AUTOR

Was macht eine Innenstadt attraktiv?
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Leitbilder und Konzepte auch der ein-
zelhandel spielt eine zentrale rolle, wenn
es um die Vitalität und attraktivität einer
innenstadt geht. er hat - neben ambiente
und flair - besonders starken einfluss da-
rauf, wie Passant(inn)en eine City wahrneh-
men. dabei sind aus sicht der besucher/in-
nen vor allem die Kategorien bekleidung
sowie schuhe und lederwaren ausschlag-
gebend. aber auch das thema nahversor-
gung gewinnt an bedeutung. 
der einzelhandel stellt für die meisten men-
schen nach wie vor das Hauptmotiv für den
besuch der innenstadt dar. Hierbei müssen
sich die stationären geschäfte dem zuneh-
menden online-shopping stellen. so steigt
das umsatzvolumen im online-Handel laut
aktueller ifH-Prognose im Jahr 2017 vo-
raussichtlich auf rund 57 mrd. euro. damit
wird jeder zehnte euro online ausgegeben -
tendenz steigend. 
das online-angebot hat unter anderem zur
folge, dass besucher/innen seltener in die
innenstadt kommen, um dort einzukaufen.
dies bestätigt die umfrage „Vitale innen-
städte 2016“. so sucht rund jede(r) fünfte
der befragten Passant(inn)en die City nicht
mehr so häufig auf, weil er oder sie öfter
online einkauft.

Konkurrenz von außen doch nicht nur
der online-Handel fordert den innerstädti-
schen Handel heraus, sondern auch konkur-
rierende einzelhandelsangebote in anderen
städten oder in stadtrandlagen. dies gilt für
kleine Kommunen ebenso wie für großstäd-
te. in kleinen städten bemängeln die befrag-
ten dabei oftmals lücken im innerstädti-
schen einzelhandelsangebot, sodass sie auf
online-shops, geschäfte am stadtrand oder
läden in anderen städten ausweichen. 
städte und gemeinden sind also gut bera-
ten, sich die eigene funktion aus sicht von
bürger(inne)n und besucher(inne)n stets
vor augen zu halten sowie entsprechende
leitbilder und Konzepte zu entwickeln, die
dem bedarf vor ort gerecht werden. dabei
geht es auch um einzelhandelskonzepte
und sortimentslisten.

Einkaufserlebnis schaffen um den be-
suchenden einen bequemen einkauf zu er-
möglichen, sollte die Verkehrslenkung und
Wegeführung in der innenstadt möglichst
einfach und barrierefrei gestaltet sein. in

diesem Zusammenhang kann es je nach
rahmenbedingungen sinnvoll sein, das ein-
zelhandelsangebot zu verdichten, um die
attraktivität der innenstadt für einen be-
such zu steigern. auf diese Weise erspart
man den besucher(inne)n lange Wege von
geschäft zu geschäft und bietet im idealfall
ein breites einzelhandelsangebot kompakt
im stadtzentrum. 
aus sicht der besucher/innen wirken sich zu-
dem einheitliche Öffnungszeiten innerhalb
der innenstadt, geringer leerstand und ein-
ladende schaufenster positiv auf das ein-
kaufserlebnis aus. die attraktivität der City
und die Verweildauer vor ort können auch
durch dienstleistungs-, freizeit- und vor al-
lem gastronomieangebote, die den einzel-
handel ergänzen, erhöht werden. folglich ist
es nicht nur sache des innerstädtischen Han-
dels, sondern aller, die ein interesse an der
innenstadt haben, die attraktivität der
standorte zu erhalten oder zu steigern, um
anreize für den City-besuch zu schaffen und
auf diese Weise die Kund(inn)enfrequenz
positiv zu beeinflussen. 

Digitale Services mehrwert können auch
digitale services bieten. denn aus sicht der
besucher/innen sollten deutsche innenstäd-
te kein rein analoger ort sein. insgesamt
blickt jede(r) zweite für „Vitale innenstädte
2016“ befragte positiv auf digitale angebote
im stadtzentrum. dabei ist kostenfreies
Wlan der beliebteste digitale service. für

rund zwei drittel der befragten ist ein kos-
tenfreier internetzugang wichtig. aber auch
die möglichkeit, online informationen über
die geschäfte in der innenstadt abzurufen
oder online bestellte Ware in den geschäften
abzuholen, ist mehr als jedem /jeder zweiten
innenstadtbesucher/in wichtig.
digitale services können somit eine Chance
für städte und gemeinden sein, ihre attrak-
tivität und die Passant(inn)enfrequenz in ih-
ren Zentren zu steigern. denn sie können auf
diese Weise den Wünschen der Konsu-
ment(inn)en entgegenkommen. Hierbei ist
wichtig, zu überprüfen, welche digitalen ser-
vices in der eigenen innenstadt den größten
mehrwert für die besucher haben. 
eine weitere Chance liegt in der intrakommu-
nalen und interkommunalen Kooperation.
denn wenn sich städte abstimmen und ko-
operieren oder wenn sich in einer stadt meh-
rere aktive und interessensgemeinschaften
zusammentun, können ansatzpunkte zur
Veränderung identifiziert sowie gemeinsam
attraktive Handelsangebote aufrechterhal-
ten oder neu geschaffen werden. 

Projekt „Handelskümmerer“ ein Pilot-
projekt in diesem sinne läuft aktuell in Köln.
nach einem impuls aus dem Handel selbst
haben das ifH Köln sowie die dortige Wirt-
schaftsförderung und industrie- und Han-
delskammer das Projekt „Handelskümme-
rer“ gestartet. dieses wird auch vom
Handelsverband nordrhein-Westfalen aa-

▶ Digitale Dienstleistungen werden 
für die Attraktivität von Städten 
und Gemeinden immer wichtiger
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die möglichkeit zum Preisvergleich und die
große auswahl. 
gleichzeitig steht zu erwarten, dass der
onlinehandel in den kommenden Jahren
weiter zunehmen wird und diese entwick-
lung auch nicht aufzuhalten ist. der deut-
sche einzelhandel erzielt derzeit insge-
samt knapp 493 mrd. euro Jahresumsatz.
der anteil des online-Handels hieran be-
trägt mit einem erwarteten umsatz von
gut 48 mrd. euro für 2017 knapp zehn Pro-
zent. 
auch wenn fachleute langfristig mit einer
„natürlichen Wachstumsgrenze“ des e-
Commerce rechnen, wird der online-Han-
del nach Prognosen der gesellschaft für
Konsumforschung in den kommenden
zehn Jahren um weitere fünf Prozent wach-
sen. darin mit berücksichtigt ist der starke
umsatz von lebensmitteln, welche bisher
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VITALE INNENSTÄDTE
Für die Untersuchung „Vitale Innenstädte“
des IFH Köln wurden in 121 deutschen Städ-
ten aller Größenklassen und Regionen zeit-
gleich Innenstadtbesucher/innen über ihre
Einkaufsgewohnheiten und die Attraktivität
der Innenstadt befragt. Die Datenerhebung
erfolgte an einem Donnerstag und einem
Samstag im September 2016 anhand eines
einheitlichen Fragebogens. Insgesamt sind
rund 58.000 Interviews zusammengekom-
men. Im Jahr 2018 führt das IFH Köln die
Untersuchung „Vitale Innenstädte“ erneut
durch. Interessierte können sich beim IFH
Köln melden. 

Kontakt: Nicolaus Sondermann
Tel. 0221-943607-34
E-Mail: n.sondermann@ifhkoeln.de 
Internet: www.ifhkoeln.de/vitale-innenstaedte

chen- düren-Köln e. V. begrüßt. dieser Han-
dels- kümmerer soll vor ort interessen bün-
deln und zu einer stärkeren Vernetzung der
interessensgemeinschaften beitragen. so
kann durch Vermittlung zwischen Kommu-
ne, Handel und anderen innenstadtakteur
(inn)en die lokale attraktivität gesteigert
werden.
der innerstädtische einzelhandel und da-
mit auch innenstädte insgesamt geraten
durch die sich wandelnden rahmenbedin-
gungen zusehends unter druck. betroffen
hiervon sind nicht nur die Händler, sondern
sämtliche, die an der innenstadt ein vitales
interesse haben - von der bürgerschaft über
die Politik und die Verwaltung bis hin zur
immobilienwirtschaft. 
städte und gemeinden sind aufgerufen, die
akteure an einem tisch zu vereinen und bezo-
gen auf die örtlichen Verhältnisse unter be-
rücksichtigung der struktur, der entwicklung
und des bedarfs der bevölkerung im einzugs-
gebiet sowie der angebots- und Wettbewerbs-
situation zukunftsfähige, individuelle Ziel-
gruppen- und einzelhandelskonzepte zu
entwickeln. die studie „Vitale innenstädte“ lie-
fert hierfür wertvolle ansatzpunkte. Wichtig
ist, dass städte und gemeinden ihr Profil ken-
nen und davon ausgehend maßnahmen er-
greifen, um die eigenen stärken auszubauen
sowie den standort attraktiv zu gestalten. ◼

Kontakt
IFH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Straße 401 b, 50858 Köln
Tel. 0221-943607-0, 
Internet: www.ifhkoeln.de  
E-Mail: info@ifhkoeln.de

er zunehmende online-Handel wirkt
sich immer stärker auf die attraktivi-

tät und Vielfalt der Zentren aus. Viele
Händler/innen berichten von stark sinken-
der Passant(inn)enfrequenz an ihrem
standort und machen hierfür den online-
Handel verantwortlich. selbstredend hat
der online-Handel gegenüber dem statio-
nären Handel viele Vorteile - etwa das ein-
fache einkaufen sieben tage pro Woche
und 24 stunden am tag von zuhause aus,

zeigen, was
man hat

Über Herausforderungen und Perspektiven für Kommunen, deren
Innenstädte und den stationären Einzelhandel hat der StGB NRW-
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr ein Positionspapier erstellt

Innenstädte im Wandel durch 
Online-Einkauf

▲ Einzelhandel trägt dazu bei, dass Innenstädte dauerhaft attraktiv und lebendig bleiben

D

Cora Ehlert ist 
Referentin für Wirt-
schaft und Verkehr 
beim Städte- und 
Gemeindebund NRW
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noch kaum online beschafft werden. be-
trachtet man allein den nonfood-bereich,
soll der anteil des online-Handels sogar auf
25 Prozent des gesamtumsatzes ansteigen. 

Zukunft unklar Zweifellos führen diese
entwicklungen zu erheblichen umbrüchen
in den innenstädten. Zu recht stehen Kom-
munen vor der frage, ob innenstädte in ih-
rer bekannten form Zukunft haben oder
wie diese aussehen wird. denn nicht nur
der zunehmende online-Handel wirkt sich
auf den stationären einzelhandel und da-
mit auf die Zentren in den städten und ge-
meinden aus. 
Viele Probleme sind hausgemacht. die ent-
wicklungen der zurückliegenden Jahre wie
etwa der bau von shopping-Centern au-
ßerhalb der Zentren haben Kaufkraft aus
den innenstädten abgezogen. in engem
Zusammenhang dazu steht auch die
schließung von Kaufhäusern - so genannte
magnetbetriebe in der innenstadt -, wel-
che massive auswirkungen auf angrenzen-
de einzelhandelsgeschäfte hat und zu wei-
teren geschäftsaufgaben führt. 
die folge dieser entwicklung sind zuneh-
mender leerstand und verwaiste fußgän-
gerzonen. Zu recht führen Kommunen 
jedoch an, dass sie lebendige Zentren brau-

chen. denn diese haben weit mehr funk-
tionen, als lediglich den täglichen bedarf
der bevölkerung zu decken. die Zentren
sind auch identifikationsort, kultureller
mittelpunkt, Wirtschaftszentrum und be-
gegnungsstätte.

Chance erkennen schlüssel zur lösung
muss deshalb sein, die digitalisierung des
Handels nicht als Problem, sondern als
Chance zu begreifen. der Wandel der in-
nenstädte bietet aussicht auf neuausrich-
tung der Zentren. Profitieren können daher
vor allem die Kommunen, die sich flexibel
aufstellen und den Wandel der lagen und
nutzungen aktiv planerisch begleiten.
Vor diesem Hintergrund hat der städte-
und gemeindebund nrW gemeinsam mit
der expert(inn)enrunde Wirtschaftsförde-
rung bestehend aus kommunalen Prakti-
ker(inne)n ein Positionspapier erarbeitet,
das mögliche Handlungsoptionen auf-
zeigt, wie die Zukunft von stadt und Han-
del nachhaltig zu gestalten ist.
Von großer bedeutung ist nach meinung
der fachleute die Vernetzung der akteure
in Politik, Verwaltung, Händlerschaft und
eigentümer(inne)n. Zentralfigur ist dabei
der bürgermeister oder die bürgermeiste-
rin. er oder sie kann als leiter/in der Ver-
waltung Prozesse sowohl in der Ver-
waltungsorganisation als auch gemein-
sam mit der Politik als treibende Kraft an-
stoßen. Zusammen mit diesen aktiven
können maßnahmen erarbeitet werden,
die das Zentrum als lebensmittelpunkt der
bürgerinnen und bürger stärken. 

Vielfalt der Funktionen das Hauptau-
genmerk liegt dabei darauf, die gesamte
funktionsvielfalt einer stadt im blick zu
haben. so kann das subjektive Wohlbefin-
den in einer Kommune mittels städtebau-
licher maßnahmen erheblich gesteigert
werden. eine einheitliche gestaltung der
fußgängerzone sowie attraktives stadt-
mobiliar können den öffentlichen raum
aufwerten. 
besonders gute lagemerkmale - etwa die
nähe zu einem gewässer oder einem Park
- gilt es hervorzuheben. allerdings sind
prägende eigenschaften einer Kommune
häufig nur unzureichend an die eigentliche
Zentrumslage angebunden. gerade für
städte und gemeinden mit einem wach-
senden leerstand ist es deshalb wichtig,
sich auf stärken und entwicklungsmög-
lichkeiten des eigenen ortes zu besinnen
und ein unverwechselbares standortprofil
herauszuarbeiten.
grundlage für Veränderungsprozesse könn-
te ein umfassendes innerstädtisches nut-
zungskonzept sein. Kommunen können sich
dabei an der frage orientieren, wie factory
outlet Center oder einkaufszentren als ge-
samtsystem funktionieren. denn diese sind
in hohem maße kund(inn)enorientiert und
vermitteln ein besonderes einkaufsflair,
was sie besonders erfolgreich macht. 

Vorteil Zwischennutzung unrentabel
gewordene Verkaufsflächen können
durch umnutzungskonzepte neu belebt
werden, indem sie beispielsweise von
dienstleistungsunternehmen genutzt

▶ Einkaufszentren am Stadtrand und das 
wachsende Onlinegeschäft setzen Händler/innen 
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en „multichannel“-Handelswelt sowie die
Kosten für viele ladenbesitzenden eine un-
überwindliche Hürde dar. andererseits hel-
fen digitale Kanäle bei der akquise neuer
Kund(inn)en, die auch aus einem größeren
umkreis herkommen. digitale Kanäle stär-
ken die reichweite der einzelnen läden
und bieten Vorabinformation über das an-
gebot.
ein digitales angebot muss aber nicht au-
tomatisch teuer oder aufwändig sein. mitt-
lerweile gibt es zahlreiche möglichkeiten
wie etwa die, Kund(inn)en per e-mail oder 
messenger-dienste zu informieren, einen
auftritt in sozialen netzwerken wie etwa 
facebook zu gestalten oder bestehende
Verkaufsportale wie beispielsweise ebay
zu nutzen. Viele städte bauen zudem on-
line-Cityportale auf, in denen die Händler
/innen die möglichkeit haben, ihre Waren
zu präsentieren. 
Problematisch hierbei ist oft die mangeln-
de bekanntheit der Portale. dem gilt es
mittels professioneller marketingkonzepte
entgegenzuwirken. letztlich geht es da-
rum, Kommunen und ihre Händler/innen
im internet sichtbar sowie die vielfältigen
dienstleistungen und aktionen, die eine
Kommune für die bürgerinnen und bürger
bereithält, bekannt zu machen. eine digi-
tale Präsenz kombiniert mit realer stand-
ort- und lebensqualität in der stadt oder
gemeinde kann somit ein wichtiger er-
folgsfaktor sein. ◼

werden. auf diese Weise kann man der
Verödung der innenstädte entgegenwir-
ken. auch die Chance, Wohnen und Han-
del in einem gebäude zu integrieren,
könnte für Kommunen interessant sein.
gerade die derzeitige notwendigkeit des
Wohnungsbaus führt dazu, dass auch wie-
der Wohnungen in innenstadtlage ge-
schaffen werden.
als weitere möglichkeit kommt eine Zwi-
schennutzung leer stehender immobilien
in betracht. Charakteristisch sind oftmals
die günstigen Vertragsbedingungen be-
züglich der mieten und der zeitlichen bin-
dung. des Weiteren wird dem Verfall der
gebäude vorgebeugt. somit ist Zwischen-
nutzung neben der belebung der innen-
stadt auch eine strategie für den erhalt der
gebäude.

Erreichbarkeit entscheidend ebenfalls
maßgeblich ist eine gute erreichbarkeit der
Zentren. dabei ist zur Vermeidung von
staus und überbelegtem Parkraum auf ei-
ne intelligente Verkehrslenkung zu achten.
gefragt sind sensorgestützte Parkleitsys-
teme und smartphone-apps. Wichtig ist
auch der ausbau der nahmobilität, um
lärm und luftschadstoffe zu reduzieren
sowie die lebensqualität und gesundheit
der bürgerinnen und bürger zu erhöhen. 
diese maßnahmen benötigen Platz. daher
braucht es eine neu- und umverteilung des
öffentlichen raums zugunsten von nahmo-

bilität und einem schöneren ambiente. Von
großer bedeutung ist ein attraktives ÖPnV-
angebot. um taktlücken bei bussen und
bahnen zu schließen, gibt es die möglich-
keit von leihfahrrädern oder Carsharing. 
eine Chance für den ländlichen raum stel-
len auch flexible ÖPnV-bedienformen und
der einsatz von bürgerbussen dar.
die ansprüche der Kunden und Kundinnen
sind in den vergangenen Jahren stark ge-
stiegen. diese informieren sich offline und
kaufen online - und umgekehrt. sie sind
umfassend vernetzt und erwarten zuneh-
mend, dass der einkaufsbummel zum er-
lebnis wird. 
dem kann durch kommunale events wie
beispielsweise themen-märkte rechnung
getragen werden. umfassende freizeit-,
bildungs- und Kulturangebote in zentraler
innenstadtlage tragen ebenfalls zur bele-
bung des Zentrums bei. Hier sind aber auch
die einzelnen Händler/innen gefragt, eige-
ne Veranstaltungen wie etwa mode- oder
technikseminare durchzuführen. 

WLAN für Besucher/innen daneben
ist kostenfreies, schnelles Wlan in der
stadt für viele besucher/innen von großer
bedeutung. dadurch entsteht auch die
wichtige grundlage, neue dienstleistun-
gen für die Kund(inn)en zu entwickeln. mit
Hilfe digitaler Kanäle können die angebote
einer stadt zusätzlich vermarktet werden.
freilich stellen die anforderungen der neu-

it einer Informations- und Sensibilisie-
rungskampagne unter dem Motto „Wir

retten Leben, wenn Sie uns lassen“ will die Stadt
Schwerte das Zuparken und Blockieren von Ret-
tungswegen verhindern. „Hintergrund sind Pro-
bleme bei Einsätzen von Feuerwehr, Rettungs-
diensten und Notärzten. Schwertes Bürgermeis-
ter Heinrich Böckelühr (Foto vorne in der Mit-
te) und Feuerwehrchef Wilhelm Müller (vorne
rechts) stellten dazu einen Flyer vor, der von
Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Schwer-
te an falsch geparkten Fahrzeugen angebracht
wird. Das Blatt weist darauf hin, worauf Fahr-
zeughalter/innen zu achten haben. So dürfen
Autos etwa nicht in Kurven und Einmündungen
sowie auf Sperrflächen und Halteverbotszonen
geparkt werden. Auch Hydranten sind freizu-
halten.

GEGEN ZUPARKEN VON RETTUNGSWEGEN 
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as mittelzentrum attendorn ist ge-
prägt von inhabergeführten geschäf-

ten mit hoher serviceorientierung und ei-
nem vielseitigen angebot. der tägliche
bedarf wird durch lebensmittelgeschäfte,
apotheken und einen drogeriemarkt ab-
gedeckt. das kleine einkaufszentrum „al-
lee-Center“ direkt am rande der histori-
schen altstadt bietet großflächigen
einzelhandel. 
ergänzt wird das angebot durch dienst-
leistungs- und gastronomiebetriebe. der
gut frequentierte Wochenmarkt mitt-
wochs und samstags belebt zusätzlich die
innenstadt und ist auch für Kund(inn)en
aus den nachbarkommunen ein anzie-
hungspunkt. 
dennoch hat auch der attendorner einzel-
handel mit dem veränderten Kaufverhal-
ten zu kämpfen. mit der internetpräsenz

Hin zum Online-Shop als ergänzung
zur bisherigen internetpräsenz kam der
Wunsch auf nach einem gemeinsamen
online-shop einzelner attendorner ge-
schäftsinhaber/ innen. der startschuss
zum Projekt „attendorner Webkaufhaus“,
dem gemeinsamen online-shop von at-
tendorner einzelhändlern, dienstleistern
und gastronomen, fiel im mai 2015 bei ei-
ner Kick-off Veranstaltung mit dem um-
setzungspartner atalanda gmbH. 
im internet online ist das „attendorner

www.einkaufen-in-attendorn.de ist die
Werbegemeinschaft attendorn e. V. be-
reits im Herbst 2014 den ersten schritt in
richtung digitale Zukunft gegangen. die
Webseite bietet eine breite Übersicht an
Profilen von gastronomiebetrieben, ein-
zelhandelsgeschäften und dienstleis-
tungsunternehmen im attendorner stadt-
gebiet. diese sind nach branchen
geordnet, und die Profile enthalten eine
beschreibung des geschäftes, dessen Öff-
nungszeiten und eine ansicht. 

In der Hansestadt Attendorn hat der inhabergeführte Einzelhandel
zunächst Infos über das Warenangebot ins Internet gestellt und im
nächsten Schritt eine Möglichkeit zum Online-Kauf geschaffen

Im Netz
präsent

Ronja Wockel und Kristin Meyer sind
Mitarbeiterin der Stabsstelle 
Stadtteilmanagement und Demografie
der Hansestadt Attendorn

DIE AUTORINNEN

Pilotprojekt „Attendorner Webkaufhaus“ 
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Die 25.000-Einwohner-Stadt Atten-
dorn liegt als Mittelzentrum des südli-
chen Sauerlandes in Südwestfalen. Sie
befindet sich zwischen den Oberzentren
Siegen (45 km) und Hagen (60 km). Die
Ballungszentren im Ruhrgebiet und im
Rheinland sind etwa eine Autofahrstun-
de entfernt. Der mittelalterliche Grund-
riss verleiht der Hansestadt den Charme
des Altertümlichen und verbindet sich
dennoch mit dem Angebot einer moder-
nen Stadt. 

▲ Ergänzend zum Bummel in der Innenstadt präsentieren sich Händler, Dienstleister und Gastronomen auch im „Attendorner Webkaufhaus“ 
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Webkaufhaus“ mit derzeit 35 teilnehmen-
den seit dem 2. november 2015. das ge-
meinschaftliche Pilotprojekt verfolgt das
Ziel, den lokalen einzelhandel zu stärken
und präziser auf die ansprüche der
Kund(inn)en einzugehen, die den online-
Kanal heute vermehrt zur informationsbe-
schaffung, zum Preisvergleich und zum
Kauf nutzen. 
in attendorn soll den Kund(inn)en die
möglichkeit zur Verknüpfung beider Kauf-
prozesse - sowohl online als auch vor ort -
geboten werden. Jeder einzelhändler kann
sich mit seinen eigenen Produkten an dem
Webkaufhaus beteiligen und erhält damit
die möglichkeit, Waren direkt online an die
Kund(inn)en zu verkaufen. die tatsache,
dass es sich um einen gemeinsamen on-
lineshop handelt, bietet außerdem die
möglichkeit eines intensiven informati-
onsaustauschs im Kreis der teilnehmen-
den. so können unsicherheiten und Pro-
bleme rasch überwunden und kreative
ideen rege untereinander ausgetauscht
werden. 

Favorit Click & Collect mit der einrich-
tung des „attendorner Webkaufhauses“
können sich interessierte Kund(inn)en
rund um die uhr über das angebot des at-
tendorner einzelhandels informieren, on-

line „bummeln“ und auch shoppen. beson-
ders beliebt ist die möglichkeit, per „Click
& Collect“ einzukaufen. Kund(inn)en be-
stellen die artikel online und holen die be-
reitgelegte Ware nach bestellbestätigung
selbst im geschäft ab. 
unsicherheit seitens der Kund(inn)en in 
Hinblick auf die Verfügbarkeit des ge-
wünschten Produktes vor ort kann so ab-
gebaut werden. daneben besteht innerhalb
der attendorner stadtgrenzen außerdem
die möglichkeit der lieferung noch am tag
der bestellung. seit anfang 2017 wird auch
deutschlandweite lieferung angeboten. 
schritt für schritt hat der attendorner ein-
zelhandel lösungsansätze entwickelt, um
sich der zunehmenden digitalisierung zu

stellen und sich unter diesen rahmenbe-
dingungen weiterzuentwickeln. mit dem
Webkaufhaus werden gezielte einkäufe
erleichtert. aber auch das „bummeln“ be-
kommt hier einen ganz neuen Charakter.
Vom sofa aus im örtlichen einzelhandel
einkaufen - das war bisher nicht möglich. 

Ziel hohe Servicequalität die lokalen
Händler, dienstleister und gastronomen
sind durch das Webkaufhaus mit ihren
Produkten im internet präsent und kön-
nen potenzielle Kund(inn)en auf sich auf-
merksam machen und diese dazu einla-
den, das gesamte sortiment im örtlichen
geschäft anzusehen. auch in Zukunft
möchten die attendorner geschäftsinha-
ber/innen ihren Kunden und Kundinnen
eine hohe servicequalität bieten und an
der mehr-Kanal-strategie festhalten. 
dabei soll insbesondere das Ziel weiterver-
folgt werden, Käufern und Käuferinnen ei-
nen weiteren Kanal zur information und
zur Kaufabwicklung zu eröffnen, diesen
aber mit der persönlichen atmosphäre ei-
nes einkaufs vor ort - beispielsweise durch
„Click & Collect“ - zu verknüpfen und so-
mit einen Wettbewerbsvorteil für die 
lokalen geschäftsinhaber/innen zu schaf-
fen. 
um den aufwand für die einstellung neuer
Produkte in das Wegkaufhaus und die ak-
tualisierung des bestandes zu reduzieren,
wird zukünftig die anbindung von Waren-
wirtschaftssystemen notwendig sein.
denn nur so ist die teilnahme am „atten-
dorner Webkaufhaus“ für den einzelnen
Händler oder die Händlerin attraktiv und
vom Zeitaufwand realisierbar. ◼

▶ Die Produktpalette umfasst 
Bücher, elektronische Geräte, 

Artikel aus dem Bereich 
Gesundheit und Schönheit bis hin 
zu einer Auswahl an Geschenken 

◀ Mit dem „Atten-
dorner Webkauf-
haus“ besteht die
Möglichkeit, 
24 S tunden am 
Tag online bei 
den örtlichen 
Händler(inne)n 
einzukaufen 
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er duft von glühwein und bratäpfeln
gehört für die meisten menschen zu ei-
ner besinnlichen Vorweihnachtszeit.

die Weihnachtsmärkte in den Kommunen
bieten heimische leckereien an, wobei man
gemütlich schlendern und die vorweih-
nachtliche stimmung genießen kann.
Jedoch kämpfen immer mehr Kommunen
um das Überleben ihrer Weihnachtsmärk-
te. so war es auch in der edergemeinde
erndtebrück im Kreis siegen-Wittgenstein.
dort suchte man nach einer lösung, die den
Weihnachtsmarkt auch in Zukunft möglich
machen sollte. so setzten sich Vereine und
organisator(inn)en an einen tisch, um nach
lösungswegen zu suchen. 
2011 wurde die idee geboren, die erndte-
brücker Weihnachtsmarkt gbr zu gründen.
diese Veranstaltergemeinschaft ermög-
licht es, den Weihnachtsmarkt mit tatkräf-

erndtebrück bewährt, sagt der Vorsitzende
der erndtebrücker Weihnachtsmarkt gbr,
günter schmidt: „nur so können wir ge-
währleisten, dass nicht der eine Verein mit
voller tasche nach Hause geht und der an-
dere quasi leer ausgeht. oft nimmt eben der
glühweinstand mehr ein als der bratwurst-
stand.“ 
so kommt die Waage wieder ins gleichge-
wicht und jeder profitiert von dem gesamt-
erlös. Wichtig ist, dass die Vereine auch da-
hinter stehen. und das ist in erndtebrück
der fall. einzelne standbetreibende oder
Privatleute, die beispielsweise gestricktes,
genähtes oder gebasteltes anbieten, zah-
len eine kleine standgebühr und dürfen den
erlös behalten. 
doch nicht nur das Konzept der erlösteilung
macht den erfolg des erndtebrücker Weih-
nachtsmarktes aus. es ist auch die beson-
dere atmosphäre rund um die evangelische
Kirche: die beleuchtung, die vielen alten
mauern, der rundweg um das Kirchenschiff
- und dazu viele heimische Produkte statt
massenware. Wer über den erndtebrücker
Weihnachtsmarkt schlendert, hat das ge-

tiger unterstützung der heimischen Verei-
ne unter dem motto „Von erndtebrückern
für erndtebrück“ regelmäßig stattfinden zu
lassen. das besondere: der erlös der gastro-
nomischen stände wird unter den standbe-
treibenden gleichmäßig aufgeteilt - un-
abhängig davon, wie viel welcher Verein
eingenommen hat. 

Ausgleich bei Einnahmen das Konzept
der erlösteilung funktioniert und hat sich in

In der Edergemeinde Erndtebrück konnte der adventliche Markt
durch Konzentration auf heimische Waren und das Prinzip 
der Erlösteilung stabilisiert sowie attraktiv gehalten werden

Feines von nebenan

Anne Torno  betreut
die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit
der Gemeinde 
Erndtebrück

DIE AUTORIN

Innovatives Konzept für den Weihnachtsmarkt 
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▲ Der Weihnachtsmarkt in der Edergemeinde Erndtebrück bietet zahlreiche Attraktionen für Jung und Alt



fühl, „zu Hause“ zu sein. geräucherte forel-
len, selbstgemachter Punsch oder Waffeln
nach großmutters art werden hier angebo-
ten. schafe und gänse sowie ein mittelal-
terliches rahmenprogramm sind vor allem
für familien mit Kindern ein Highlight. 

Alphornbläser-Stimmung ein musika-
lischer Höhepunkt ist unter anderem der
auftritt der alphornbläser erndtebrück,
welche die gäste des Weihnachtsmarktes
sofort in eine gemütliche stimmung verset-
zen. außerdem wird die Weihnachtsge-
schichte „Heilige nacht“ auf Wittgenstei-
ner Platt aufgeführt. das ist jedes Jahr ein
Höhepunkt für die besucher/innen des
erndtebrücker Weihnachtsmarktes.
der erndtebrücker Weihnachtsmarkt ist
seit dem Konzept der erlösteilung und der
neuausrichtung rund um die evangelische
Kirche ein großer erfolg. „das haben wir vor
allem den vielen Vereinen und engagierten
bürger(inne)n zu verdanken, die jedes Jahr
aufs neue mit anpacken und den Weih-
nachtsmarkt zu einem besonderen High-
light im Jahresprogramm von erndtebrück
machen“, so günter schmidt. der diesjähri-
ge Weihnachtsmarkt findet am 9. und 10.
dezember 2017 statt. mehr informationen
gibt es umfassend im internet unter www.
erndtebruecker-weihnachtsmarkt.de .
erndtebrück hat aber noch einiges mehr
zu bieten, wie man bei einem besuch in
der edergemeinde feststellen kann. Prä-
mierte metzgereien und bäckereien sind
ebenso vertreten wie buchhändler, beklei-
dungsgeschäfte, friseursalons, dekoläden,
ein schuhladen, restaurants und super-
märkte. alles, was für den täglichen bedarf
benötigt wird, ist vorhanden. damit hat
man eine breite Palette von Waren und

dienstleistungen zur auswahl, die heutzu-
tage nicht mehr in jedem ort selbstver-
ständlich ist.

Besondere Warenwelt die lokalen ein-
zelhändler bieten bürger(inne)n und besu-
cher(inne)n persönliche nähe, individuelle
beratung und teilweise handgefertigte
einzelstücke, die im internet nicht zu er-
werben sind. „made in erndtebrück“ sind
neben eiern, back- und Wurstwaren auch
selbstgenähte Kleidungsstücke oder maß-
angefertigte schuhe und einlagen. die
erndtebrücker/innen schätzen die nähe
und die möglichkeit des „shoppens“ vor
ort und wollen auf den persönlichen Kon-
takt zu den Händlern nicht verzichten. be-
sonders die Qualität der lokalen Produkte
sticht gegenüber massenware im internet
heraus. Hier kann man noch einkaufen mit
allen sinnen. 
die Vielfalt und gute struktur der ansässi-

gen geschäfte hängt mit unterschiedli-
chen faktoren zusammen. eine große an-
zahl von gewerbe-, industrie-, Handwerks-
und dienstleistungsbetrieben bietet viele
arbeitsplätze, was zu einer hohen beschäf-
tigungsquote führt. dadurch bestehen in
erndtebrück gute einkommensverhältnis-
se, was sich wiederum in einem gesunden
und ausgewogenen Konsumverhalten nie-
derschlägt. Zudem ist erndtebrück seit
1966 standort einer abteilung der luft-
waffe. im laufe der Zeit hat sich ein enges
Verhältnis zwischen der bundeswehr und
der gemeinde entwickelt, was sich eben-
falls äußerst positiv auf den einzelhandel
auswirkt.

Neue Konzepte trotz dieser komfortab-
len ausgangslage ist man sich in erndte-
brück bewusst, dass man sich auf dem sta-
tus quo nicht ausruhen darf. Vielmehr
müssen zukunftsorientierte Konzepte erar-
beitet werden, um das derzeitige niveau zu
halten und weiter zu steigern.
einen wichtigen eckpfeiler stellt der flä-
chendeckende ausbau von schnellem inter-
net dar. durch den ausbau der breitband-
datennetze, der bis zum Jahr 2018
abgeschlossen sein soll, steigt die attrakti-
vität der gemeinde in vielerlei Hinsicht.
Zum einen wird die Kommune für Privat-
leute interessant, die erwägen, dort ein
Haus zu kaufen oder eine Wohnung zu 
mieten. Zum anderen wird dadurch der 
industriestandort gesichert und gewerbe-
treibende, betriebe sowie industrieunter-
nehmen bleiben konkurrenzfähig. dieses
Projekt ist nur eines von vielen, um den
ortskern von erndtebrück auch in Zukunft
attraktiv zu halten. ◼
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▶ Unter dem Motto
„Von Erndtebrückern
für Erndtebrück“ 
beteiligen sich zahl-
reiche örtliche 
Vereine sowie Bürger
und Bürgerinnen

Besonders beliebt bei Einheimischen 
und Gästen sind geräucherte Forellen
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ahezu alle städte und gemeinden in
nrW stehen vor besonderen Heraus-

forderungen und Problemen, was die bele-
bung des ortszentrums angeht. Zwar ist in
den vergangenen Jahren eine gewisse re-
naissance der innenstädte zu verzeichnen.
stagnation und schrumpfung machen sich
dennoch vielerorts bemerkbar. 
die stärkung der Zentren als Handels-,
dienstleistungs- und Wohnstandort, aber

auch als lebensraum und Visitenkarte der
Kommune, scheint mehr denn je geboten.
erst recht gilt das angesichts zunehmender
trading-down-tendenzen, der Zunahme
von leerstand im einzelhandel sowie des
Verlustes der individualität in zahlreichen
innenstädten.
90 nordrhein-westfälische Kommunen ma-
chen deshalb „gemeinsame sache“. sie ha-
ben sich zum „netzwerk innenstadt nrW“
zusammengeschlossen. „Wir wollen den er-
fahrungsaustausch und die kollegiale bera-
tung der städte und gemeinden unterei-
nander fördern“, sagt martin Harter,
stadtbaurat der stadt gelsenkirchen. diese
hat 2016 die federführung des netzwerks
von der stadt bocholt übernommen. Harter
sieht das netzwerk als „ideale Plattform“:
„mit beratung, abgestimmtem Handeln

und einem ‚kurzen draht’ zueinander kön-
nen wir einen mehrwert für die städte und
gemeinden erzielen“.

Offen für alle „das netzwerk versteht sich
als wachsende arbeitsgemeinschaft, die für
alle städte, gemeinden und innenstadtak-
teure offen ist“, erläutert geschäftsführer
Jens imorde. in erster linie gehe es darum,
den interkommunalen erfahrungsaus-
tausch auf eine möglichst breite basis zu
stellen und erfolgreiche beispiele für innen-
stadtentwicklung breit zu kommunizieren.
„natürlich verfügen die Kommunen über
spezifische erfahrungen mit ihren innen-
städten“, weiß imorde. Was das netzwerk
bieten könne, sei der regionale und inter-
kommunale austausch über erfolgreiche in-
strumente, methoden und Prozesse.
nicht zuletzt der einzelhandel stelle die
städte vor große Herausforderungen, sagt
barbara thüer. sie leitet die geschäftsstel-
le des netzwerks in münster: „die wach-
sende anzahl leer stehender ladenlokale
hat große relevanz für viele städte.“ Hier

Christoph Hochbahn    

ist Referent für Presse-
und Öffentlichkeits-
arbeit beim Netzwerk
Innenstadt NRW

DER AUTOR 

Um die Zukunft ihrer Innenstädte als lebendige Zentren zu sichern,
haben sich 90 nordrhein-westfälische Kommunen zu einem 
„Netzwerk Innenstadt NRW“ zusammengeschlossen 

Erfahrungsaustausch und kollegiale Beratung

N

▲ Die Stadt Unna ist eine von 90 Kommunen, die sich im „Netzwerk Innenstadt NRW“ zusammengeschlossen haben

über „City“ 
reden 
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eine renaissance des lokalen Handels
möglich sei. „die lösungsansätze in ver-
schiedenen städten, die ihre anstrengun-
gen darauf ausgerichtet haben, offline und
online besser zu vernetzen, sind viel-
schichtig“, erläutert barbara thüer. 
die zunehmende digitalisierung und inno-
vative technische möglichkeiten wie mul-
ti- oder omni-Channel, mobile- und e-
Commerce, app- und beacon-technologie,
Virtual reality oder sogar touchscreens in
ladengeschäften - eröffneten nicht nur
gute entwicklungsperspektiven für die on-
line-Händler, sondern auch für die statio-
nären einzelhändler.

Umfangreiche Leistungen auch ohne
mitgliedschaft besteht für jede nrW-
Kommune grundsätzlich die möglichkeit
einer basisberatung durch das netzwerk.
städten und gemeinden, die sich zum bei-
tritt entschließen, stehen jedoch ungleich

TRENDS IM 
EINZELHANDEL

Multi-Channel: mehrere Vertriebswege
ohne Austausch untereinander

Omni-Channel: alle Vertriebswege, meist
mit Austausch untereinander

Mobile Commerce: einkaufen mithilfe
von Mobilgeräten wie Smartphones und
Tablet-Computern

E-Commerce: elektronischer Handel ins-
gesamt

App-Technologie: Mini-Programme für
Smartphones und Tablet-Computer zum
leichteren Online-Einkaufen

Beacon-Technologie: aufspielen pro-
duktbezogener Informationen durch 
Mini-Sender auf Smartphones der Kun-
d(inn)en

Virtual Reality: elektronische Simulation
von Zuständen, wie sie mit dem Kauf 
eines bestimmten Produkts entstehen
könnten 

Touchscreens in Ladengeschäften:
interaktive Bildschirme zum Abfragen
von Produktinformation oder direkt zum
Kauf
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schlüssige Konzepte zu entwickeln, über-
fordere viele städte und gemeinden. im
netzwerk könne man daran gemeinsam
arbeiten - etwa hinsichtlich möglicher
nachnutzung von ladenlokalen mit blick
auf eine nachhaltige und zukunftsträchti-
ge einzelhandelsstruktur.

Einzelhandel im Blick auch bei den
vom netzwerk organisierten Veranstal-
tungen wie etwa der einmal jährlich statt-
findenden „tagung innenstadt“ stehen
fragen der einzelhandelsentwicklung im
mittelpunkt. dabei geht es nicht allein um
die Konkurrenz für den stationären Handel
durch das stetig wachsende online-ge-
schäft, sondern auch um damit einherge-
hende Probleme und Chancen. diese erge-
ben sich aus neuen aktionsfeldern wie
urbane logistik, digitale stadt und nah-
mobilität.
so hat das netzwerk im sommer 2016 eine
arbeitsgruppe „e-Commerce und stadt“
aus der taufe gehoben. darin wurde unter
anderem die fragestellung diskutiert, ob FO
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◀ Das Netzwerk
fördert inter-
kommunale 
Kooperation und
Erfahrungsaus-
tausch zum Thema
Leerstand und
Nachnutzung leer
stehender Laden-
lokale

mehr leistungen offen. neben persönli-
cher und individueller beratung vor ort so-
wie dem angebot der Prozessbegleitung
samt einbindung externer fachkompe-
tenz schließt dies ein umfangreiches an-
gebot von Veranstaltungen und Kommu-
nikationsaktivitäten mit ein. 
als Partner des netzwerks agieren dabei
nicht nur die kommunalen spitzenverbän-
de städtetag nrW sowie städte- und 
gemeindebund nrW. auch die nrW-
landesregierung, vertreten durch das
neue ministerium für Heimat, Kommuna-
les, bau und gleichstellung, kooperiert eng
mit der arbeitsgemeinschaft. ◼

Kontakt

Netzwerk Innenstadt NRW
Schorlemerstraße 4, 48143 Münster
Tel. 0251-414 415 3-0, Fax 0251-414 415 3-33
E-Mail: info@innenstadt-nrw.de 
Internet: www.innenstadt-nrw.de 

Wir wünschen allen unseren Leserinnen 
und Lesern sowie allen kommunal 
Engagierten ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2018 
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as thema verkaufsoffene sonntage
hat die nordrhein-westfälischen Kom-

munen in jüngster Zeit stark beschäftigt. di-
verse rechtsverordnungen über die Öffnung
von Verkaufsstellen an sonntagen wurden
von Verwaltungsgerichten für rechtswidrig
erklärt. dies hat die neue landesregierung
zum anlass genommen, einen Vorschlag für
eine grundlegende reform des ladenöff-
nungsgesetzes zu unterbreiten.
unter artikel 1 des sog. entfesselungspa-
kets i� plant die landesregierung, dass die
städte und gemeinden in nordrhein-West-
falen in Zukunft die Kompetenz erhalten
sollen, die ladenöffnung an jährlich bis zu
acht anstelle von vier sonn- oder feiertagen
pro Verkaufsstelle vorzusehen.2 darüber 
hinaus soll der so genannte anlassbezug 

gestrichen und dieser als bloß einer von meh-
reren sachgründen im gesetz aufgeführt
werden, auf deren grundlage den Kommu-
nen eine sonntagsöffnung möglich ist.3

Novellierung begrüßenswert auf-
grund der großen anzahl von gerichtsver-
fahren im vergangenen Jahr ist es aus sicht
des städte- und gemeindebundes nrW zu

begrüßen, dass der landesgesetzgeber eine
novellierung des ladenöffnungsgesetzes
(lÖg) in angriff genommen hat. trotz di-
verser gespräche im rahmen des noch un-
ter der alten landesregierung initiierten
runden tisches im nrW-Wirtschaftsminis-
terium konnte keine einigung über eine
auslegungshilfe zu den bestehenden ge-
setzlichen regelungen erzielt werden, um
den Kommunen adäquat Hilfestellung zur
Herausgabe rechtssicherer rechtsverord-
nungen zu bieten. 
der vorgelegte gesetzesentwurf zielt aus
sicht des städte- und gemeindebundes
nrW zwar in die richtige richtung, ver-
pflichtet aber weiterhin die Kommunen zur
begründung, warum Verkaufsstellen an be-
stimmten sonn- oder feiertagen offenge-

Dr. Cornelia Jäger  

ist Referentin für
Kommunalverfassungs-
recht beim Städte- und 
Gemeindebund NRW

DIE AUTORIN 

Städten und Gemeinden soll erleichtert werden, eine Ladenöffnung
an Sonn- und Feiertagen zuzulassen, wobei aus Sicht vieler 
Kommunen vier solcher Öffnungstage ausreichen

Reform der Ladenöffnung in Nordrhein-Westfalen 

D

▲ Über Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen ist eine öffentliche Diskussion entbrannt 

auch Sonntags
‛rein?
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� gesetzentwurf der landesregierung, gesetz zum abbau
unnötiger und belastender Vorschriften im land nord-
rhein-Westfalen – entfesselungspaket i,  Vorlage lt-drs.
17/68 vom 01.09.2017; überarbeitet: lt-drs. 17/1046
vom 26.10.2017.

2 Vorlage lt-drs. 17/68, s. 2; lt-drs. 17/1046, s. 14.
3 Vorlage lt-drs. 17/68, s. 3; lt-drs. 17/1046, s. 14 f.
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halten werden sollen. dies hat bereits in der
Vergangenheit dazu geführt, dass unzurei-
chend begründete Verordnungen über ver-
kaufsoffene sonntage von den gerichten
für rechtswidrig erklärt wurden.4

auf diese Problematik hat die landesregie-
rung vor einbringung des gesetzentwurfs
in den landtag durch einführung einer so
genannten Vermutungsregelung in § 6 abs.
1 satz 3 lÖg-e reagiert.5 diese soll zumin-
dest den nachweis über das Vorliegen des
sachgrundes 1 - Verkaufsöffnung aus an-
lass von festen, märkten oder messen - für
die Kommunen vereinfachen,6 was begrü-
ßenswert wäre.

Mehr verkaufsoffene Sonntage die
anzahl von jährlich vier verkaufsoffenen
sonntagen pro Verkaufsstelle, wie sie im
geltenden lÖg nrW verankert ist, wurde
im rahmen des runden tisches von allen
beteiligten Parteien - Handel, Kirchen, ge-
werkschaften und kommunale spitzenver-
bände - für ausreichend angesehen. bereits
im april 2017 hatte das Präsidium des städ-
te- und gemeindebundes nrW den be-
schluss gefasst, dass eine Öffnung von vier
sonntagen pro Jahr einer abwägung der
unterschiedlichen bedürfnisse grundsätz-
lich gerecht werde. 
darüber hinaus sollte man bei der reform
der ladenöffnung nicht aus dem blick ver-
lieren, dass das bundesverfassungsgericht
in seiner rechtsprechung ein striktes regel-
ausnahme-Verhältnis zwischen sonntags

geschlossenen und sonntags geöffneten
läden entwickelt hat. somit könnte mit der
erhöhung der anzahl der verkaufsoffenen
sonntage pro Jahr bei gleichzeitiger strei-
chung des anlassbezugs leichter bestritten
werden, dass dieses regel- ausnahme-Ver-
hältnis noch gewahrt ist.

Streichung des Anlassbezuges eine
streichung des anlassbezuges wäre aus
sicht des städte- und gemeindebundes
nrW begrüßenswert. bislang ist in § 6 abs.
1 lÖg nrW geregelt, dass Verkaufsstellen
maximal an vier sonn- oder feiertagen pro
Jahr aus anlass von örtlichen festen, märk-
ten, messen oder ähnlichen Veranstaltun-
gen geöffnet werden dürfen. 
dies hat die städte und gemeinden in den
zurückliegenden monaten vor schwierigkei-
ten gestellt. diverse Verordnungen sind da-
ran gescheitert, dass die Kommunen aus
sicht der Verwaltungsgerichte den anlass-
bezug nicht ausreichend begründet haben.7

auch hierzu hatte das stgb nrW-Präsidi-
um bereits im april 2017 den beschluss ge-
fasst, dass eine Überarbeitung des lÖg
nrW unabdingbar sei. dabei sollte es Ziel
sein, dass die Kommunen die freiheit erhal-
ten, die vier verkaufsoffenen sonntage ter-
minlich festzulegen - und zwar ohne weite-
re begründung.
uneinigkeit herrscht in der frage, ob eine
streichung des anlassbezuges ohne Ände-
rung des grundgesetzes überhaupt mög-
lich ist. folgt man der rechtsprechung des
bundesverwaltungsgerichts (bVerwg), er-
gibt sich zwingend, dass ein anlassbezug
bereits aus der Verfassung herzuleiten ist.
somit müsste auch bei streichung des an-
lassbezuges dieser in das gesetz hineinge-
lesen werden.8 allerdings mehren sich
überzeugende stimmen, dass die recht-
sprechung des bVerwg als zu weitgehend
anzusehen und eine Änderung des grund-
gesetzes für eine streichung des anlassbe-
zuges nicht erforderlich ist.9

Erweiterung der Sachgründe die ge-
plante reform der ladenöffnung sieht zu-
dem vor, dass der anlassbezug nur als einer
von mehreren sachgründen für eine sonn-
tagsöffnung in eine nicht abschließende
liste in § 6 lÖg nrW aufgenommen wer-
den soll.�0  dass es legitim ist, weitere sach-
gründe in eine abwägung miteinzustellen,
hat auch der düsseldorfer staatsrechtler
Prof. dr. Johannes dietlein in seinem gut-
achten für die iHK nrW dargelegt.�� ebenso
hat das bundesverfassungsgericht in sei-

nem urteil zum berliner ladenschlussge-
setz ausgeführt, dass ausnahmen bezüg-
lich der ladenöffnung nur dann möglich
seien, wenn es „einen dem sonntagsschutz
gerecht werdenden sachgrund“�2 gibt. da-
her steht es dem landesgesetzgeber zu,
weitere gemeinwohlgründe in die abwä-
gung über die anzahl der verkaufsoffenen
sonntage im landesgesetz einzuführen. 

Abwägungsentscheidung Wünschens-
wert wäre aus sicht des städte- und 
gemeindebundes nrW, dass der nord-
rhein- westfälische gesetzgeber seinen 
gestaltungsspielraum auch ausschöpft�3

und nicht die begründungslast für ver-
kaufsoffene sonntage erneut den Kommu-
nen aufbürdet. 
dass dies möglich ist, hat Prof. dietlein bei
der Vorstellung seines gutachtens zu den
spielräumen des gesetzgebers bei der re-
form des lÖg nrW auf einer von der iHK
mittlerer niederrhein gemeinsam mit städ-
te- und gemeindebund nrW, städtetag
nrW und Handelsverband nrW organisier-
ten Veranstaltung am 09.10.2017 in düs-
seldorf betont.�4

es sei vielmehr „mandat des gesetzgebers“15,
nach einer abwägung der diversen sach-
gründen selbst zu entscheiden, an wie vie-
len sonntagen er den Kommunen in nrW
die möglichkeit einräumen möchte, ver-
kaufsoffene sonntage durchzuführen. so-
mit sei es sache des landesgesetzgebers,
festzulegen, welche erwägungen ihn ver-
anlassen, den Kommunen eine bestimmte
anzahl von verkaufsoffenen sonntagen
einzuräumen. ◼

4    so auch der tenor der gemeinsam mit städtetag nrW
und landkreistag nrW angefertigten stellungnahme
zum sog. entfesselungspaket i.

5    lt-drs. 17/1046, s. 15, 105.
6    lt-drs. 17/1046, s. 105.
7    dabei hat das oVg nrW selbst eingeräumt, dass derar-

tige Prognosen über besucherzahlen schwer zu ermit-
teln sind, vgl. beschluss vom 28.09.2017, 4 b 1218/17.

8    bVerwg, urteil v. 11.11.2015 – 8 Cn 2.14.
9    so VgH baden-Württemberg, beschluss v. 26.10.2016 –

6 s 2041/16, rn. 9; gutachten von dietlein, gesetzgebe-
rische spielräume bei der regelung von ladenöffnun-
gen an sonn- und feiertagen, gutachterliche stellung-
nahme unter berücksichtigung der Verfassungsvorga-
ben des art. 140 gg i. V. m. art. 137 WrV, aus Juli 2017,
abrufbar unter: www.ihk-nrw.de

10  Vorlage lt-drs. 17/68, s. 1; so jetzt auch lt-drs.
17/1046, s. 14 f.

11 dietlein, (fn. 9), s. 22 ff.
12  bVerfg, urt. v. 01.12.2009 – 1 bvr 2857/01, 1 bvr

2858/07, orientierungssatz 1c (juris).
13 dass der gesetzgeber einen entsprechenden gestal-

tungsspielraum hat, hat auch die landesregierung in ih-
rer gesetzesbegründung festgehalten, vgl. Vorlage lt-
drs. 17/68, s. 25.

14 Vgl. den kurzen tagungsbericht, stgb nrW-mitteilung
624/2017 vom 11.10.2017.

15 dietlein, (fn. 9), s. 43.

▲  Am zweiten Adventssonntag zum 
Soester Weihnachtsmarkt öffnen die 
Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt
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ehr als 1.000 Bürgermeister/innen,
Ratsmitglieder, kommunal Engagier-

te und Gäste aus der Landespolitik kamen
am 23. November 2017 in der Stadthalle
Düsseldorf (CCD Süd) zur 22. Mitgliederver-
sammlung des Städte- und Gemeindebun-
des (StGB) NRW zusammen. Zum Auftakt
der Veranstaltung erläuterte der Präsident
des Verbandes Dr. Eckhard Ruthemeyer,
Bürgermeister der Stadt Soest, das Motto
des Gemeindekongresses „Kommunen 
stärken - Partner für die Zukunft“. 
Nur mit starken Städten und Gemeinden
könnten Land und Wirtschaft sich weiterent-
wickeln. Allerdings sei trotz boomender
Wirtschaft, niedriger Zinsen und steigender
Steuereinnahmen eine Trendwende bei der
kommunalen Finanzlage nicht in Sicht. Im-
mer noch übertrügen Bund und Land den
Kommunen neue Aufgaben, ohne die erfor-
derlichen Mittel bereitzustellen. 
Ruthemeyer forderte einen Altschulden-
fonds für Kassenkredite und eine dauerhaf-
te Beteiligung des Bundes an den kommu-

nalen Kosten, insbesondere bei Betreuung
und Bildung sowie Asyl und Integration.
Nicht ein Kooperationsverbot, sondern ein
Kooperationsgebot zwischen Bund und
Kommunen sei jetzt nötig. Von der neuen
NRW-Landesregierung forderte Ruthemey-
er, die Integrationspauschale des Bundes
vollständig an die Kommunen weiterzu-
leiten. 
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet
machte sich in seiner Ansprache stark für
eine Demokratie, in der partnerschaftlich
Kompromisse ausgehandelt werden. Eine
Reform des Kinderbildungsgesetzes solle
im Konsens mit den kommunalen Spitzen-
verbänden entwickelt werden. 
Problemregionen in NRW seien nicht die
ländlichen Räume, sondern Industrieregio-
nen wie das Ruhrgebiet. Dennoch sollten
auch kleine Gemeinden Entwicklungsoptio-

nen erhalten. Laschet unterstrich die Be-
deutung der kommunalen Selbstverwal-
tung. Die Landesregierung wolle nicht bis
in den letzten Winkel hineinregieren. 
Als Festredner untersuchte der ehemalige
Richter am Bundesverfassungsgericht Prof.
Dr. Dr. Udo Di Fabio das Entwicklungspo-
tenzial der kommunalen Selbstverwaltung.
Diese sei als Ebene vorgesehen, die nicht
nur nahe an den Bürger/innen sei, sondern
zugleich von diesen gestaltet werde. Nur
wenn es gelinge, die Menschen für Mitwir-
kung zu aktivieren, könne Selbstverwaltung
auf Dauer gelingen. Der Spielraum dafür sei

Mitglieder-
Versammlung und 
Gemeindekongress

Zum neuen Präsidenten wurde der Bergka-
mener Bürgermeister Roland Schäfer (SPD)
gewählt, zum 1. Vizepräsidenten Dr. Eckhard
Ruthemeyer, Bürgermeister der Stadt Soest.
Als weitere Vizepräsidenten und -präsiden-
tinnen wurden Dietmar Heß (CDU), Bürger-
meister der Gemeinde Finnentrop, Marion
Weike (SPD), Bürgermeisterin der Stadt
Werther, sowie Beate Schirrmeister-Hei-
nen, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/
Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz, in 
ihrem Amt bestätigt. 

M

allerdings durch die Verflechtungen des 
föderalen Systems stark eingeschränkt. 
Am Nachmittag trafen sich Vertreter der
fünf Fraktionen im NRW-Landtag zu einer
Podiumsdiskussion über kommunalpoliti-
sche Forderungen an Parlament und Lan-
desregierung. Hauptthemen in der Diskus-
sion, die von WDR-Journalist Michael
Brocker moderiert wurde, waren das Kin-
derbildungsgesetz (KiBiz) sowie der Bereich
Flüchtlinge und Integration. Der CDU-Frak-
tionsvorsitzende Bodo Löttgen erklärte, die
neue Landesregierung werde die Reform
der Kindergartenfinanzierung gemeinsam
mit Städten und Gemeinden ausarbeiten.
Henning Höne, kommunalpolitischer Spre-
cher der FDP-Fraktion, ergänzte, auch über
die Bezahlung der Erzieher/innen müsse
gesprochen werden. 
Mehr Tempo bei der Reform mahnten die
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
Christian Dahm (SPD) und Mehrdad Mos-
tofizadeh (B90/Grüne) an. Helmut Seifen,
Vize-Fraktionschef der AfD, sprach sich ge-
gen einen Trend zur Gleichmacherei im Bil-
dungssystem aus.  (pst/mle)

Ein ausführlicher Bericht über den 
Gemeindekongress erscheint in 

STÄDTE- UND GEMEINDERAT Ausgabe 1-2/2018

▲ StGB NRW-Prä-
sident Dr. Eckhard 
Ruthemeyer bei 
seiner Ansprache
zur Eröffnung 
des Gemeinde-
kongresses

▶ Engagierter 
Vortrag: NRW-

Ministerpräsident
Armin Laschet 
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◀ Podiumsdiskus-
sion der Landtags-
vertreter (v.links): 
Helmut Seifen,
Christian Dahm,
Mehrdad Mostofi-
zadeh, Bodo Lött-
gen und Henning
Höne mit Modera-
tor Michael Brocker
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BÜCHER

AKTUELLES AUS DEM ONLINE-PORTAL INTEGRATION DES StGB NRW 

Bericht kommunales Integrationsmanagement
Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt),
die Bertelsmann Stiftung und die Robert Bosch Stiftung haben den zweiten
Bericht über kommunales Integrationsmanagement vorgelegt. Er gibt praxis-
nahe Impulse für Handlungsfelder wie Wohnen, Bildung, Arbeitsmarkt und
Begegnung. Zudem setzt er sich mit wichtigen Faktoren für das Integrations-
management auseinander. Dazu zählen unter anderem Bürgerengagement,
Digitalisierung, Sicherheit, agile Steuerung und Controlling. 

Beschäftigung für Frauen und Mütter 
Bundesfamilienministerium und Deutscher Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) wollen mit der Broschüre „Perspektiven bieten - so gelingt der Berufs-
einstieg geflüchteter Frauen in Ihr Unternehmen“ das Potenzial geflüchteter
Frauen und Mütter aufzeigen. Unternehmer, Berater/innen und
Multiplikator(inn)en finden darin hilfreiche Informationen, Praxistipps sowie
passende Ansprechpersonen rund um die Beschäftigung weiblicher Flüchtlinge.
Das Heft lässt sich kostenfrei im Internet unter www.bmfsfj.de , Bereich „Pu-
blikationen“, herunterladen. 

Strategien mit allen kommunalen Akteuren
Um bestehende Netzwerke für das Aufgabenfeld Integration nutzbar zu ma-
chen, hat die Stadt Dormagen eine kommunale Entwicklungskonferenz ins
Leben gerufen. Hilfsorganisationen, freie Träger, staatliche Einrichtungen und

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes NRW unter www.kommunen.nrw/integration 
tauschen sich die 359 Mitgliedskommunen des Verbandes über ihre Integrations- und Flüchtlingsarbeit 

aus. Dabei entsteht eine kontinuierlich wachsende Projekt-Datenbank. Außerdem kann dort über Themen 
diskutiert sowie nach Informationen, Material und Dienstleistungen gesucht werden. 

Verwaltung treffen sich zur Bestandsaufnahme und Ideensammlung. „Die
Entwicklungskonferenz hat einen Fahrplan für unser Handeln entwickelt“,
heißt es im Rathaus. Wechselseitige Information von Verwaltung, den Bil-
dungssystemen, der freien Jugendhilfe sowie von Politik und Ehrenamt sollen
ein Ineinandergreifen der bestehenden Hilfsangebote ermöglichen.

Elternbriefe Kita/Schule in sechs Sprachen
Um die Kommunikation zwischen zugewanderten Familien und Bildungsein-
richtungen zu erleichtern, hat die Stadt Velbert in Zusammenarbeit mit eh-
renamtlichen Helfer(inne)n Elternbriefe in Englisch, Französisch, Russisch,
Albanisch, Arabisch und Serbokroatisch entwickelt. Sie leisten vor allem in
Schulen und Kitas wertvolle Hilfe im Alltag. Die Texte bietet die Stadt auf ih-
rer Webseite unter www.velbert.de/buergerinfo/integration/download zum
Herunterladen an.

Stiftung fördert Nachbarschaftsprojekte
Unter dem Titel „Werkstatt Vielfalt“ fördert die Robert Bosch Stiftung erneut
Initiativen, die zwischen unterschiedlichen Lebenswelten vermitteln und sich
um eine lebendige Nachbarschaft bemühen. Wird eine Projektidee aufge-
nommen, erhalten die Verantwortlichen im Rahmen einer Projektwerkstatt
Tipps von Fachleuten und können das Programm weiterentwickeln. Auch
Kommunen und kommunale Einrichtungen sind antragsberechtigt. Einsende-
schluss ist der 15. März 2018.

Handbuch 
Baunebenrechte

Herausgeber Birgit Franz, Bundesanzeiger-
Verlag, 2017, Hardcover, 980 Seiten, 139 Euro
inkl. MwSt., ISBN 978-3-8462-0575-4

das „Handbuch baunebenrechte“ ist ein
nachschlagewerk für alle im baurecht täti-
gen Juristen, das die in der baupraxis be-
sonders relevanten themen - die ihrerseits
allerdings gegenstand anderer fachgebiete
sind - in einer tiefe behandelt, die den an-
forderungen eines auch wissenschaftlich
arbeitenden Praktikers gerecht werden.
das Handbuch beinhaltet alle relevanten
nebengebiete des baurechts in einem band
mit einer übersichtlichen strukturierung
anhand von rechtsgebieten, mit einer fun-
dierten darstellung von baurechts-Prakti-
kern.

az.: 20.3 gr

Vollstreckungs- 
Außendienst praxisnah

Handbuch von Rainer Goldbach und Torsten
Heuser, 1. Auflage 2017, 180 Seiten, karto-
niert, DIN A5, Buch 29,90 Euro, digitale Ausga-
be 14 Euro (Abo-Preis pro Jahr), ISBN 978-3-
7922-0198-5 (Buch), ISBN 978-3-7922-0199-2
(digitale Ausgabe), Verlag W. Reckinger, Sieg-
burg

der Vollziehungsbeamte leistet nicht nur bei
der sachpfändung, sondern als „augen und
ohren“ der Vollstreckungsbehörde auch für 
eine erfolgreiche Zwangsvollstreckung wert-
volle dienste. eine Vollstreckungsbehörde
kann deshalb ohne einen Vollstreckungsaußen -
dienst nicht optimal funktionieren.
dieses Handbuch unterstützt sowohl die Voll-
streckungsbehörden als auch die Praktiker im
außendienst und stellt ihnen einen leitfaden
mit unkomplizierter Handhabung zur Verfü-
gung, in dem sie Hilfe für ihre tägliche arbeit
finden. das Handbuch ist als digitalausgabe in

der Webbrowser-anwendung Vollstreckungs-
und Kassenrecht - digital und der app Vollstr/
Kasse verfügbar.
rainer goldbach, dipl.-rechtspfleger (fH), 
arbeitet u. a. als fachberater des bundesaus-
schusses für das Verwaltungszwangsverfahren
des fachverbandes der Kommunalkassenver-
walter e. V. torsten Heuser, dipl.- Verwaltungs-
wirt (fH), stellvertretender Vorsitzender des 
bundesausschusses für das Verwaltungs-
zwangsverfahren des fachverbandes der Kom-
munalkassenverwalter e. V., leitet die finanz-
abteilung der Verbandsgemeinde Hahn-
stätten.

az.: 4�.��.�

Städtebauliche Verträge
Schwab, Städtebauliche Verträge, C.H. Beck
2017, X, 191 Seiten, Klappenbroschüre 39
Euro, ISBN 978-3-406-70671-4

aufgrund „leerer Kassen“ bei den städten
und gemeinden ist es zur regel geworden,
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dass die Kosten im Zusammenhang mit der
entwicklung von bauland, d. h. die Kosten
durch die schaffung von baurecht durch die
bauleitplanung, vom investor oder grund-
stückseigentümer zu tragen sind. Hierfür hat
der gesetzgeber den vorhabenbezogenen
bebauungsplan entwickelt, der im durchfüh-
rungsvertrag entsprechende regelungen
enthalten kann. 
der aufbau des Werkes orientiert sich an den
grundformen städtebaulicher Verträge und
handelt die typischen Vertragsformen ab. es
werden Hilfestellungen gegeben, welche re-
gelungsinhalte solche Verträge aufweisen
dürfen. es werden die gesetzlichen rahmen-
bedingungen aufgezeigt. allgemein aner-
kannte muster geben eine zusätzliche orien-
tierungshilfe. das Werk wendet sich an alle,
die mit Verträgen dieser art konfrontiert
werden, insbesondere Vertreter in den bau-
behörden und in kommunalen einrichtun-
gen.

az.: 20.�.�.8-004/00�

VgV/UVgO-Kommentar

Von Müller-Wrede (Hrsg.); 5., völlig neu bear-
beitete Auflage 2017; 2.420 Seiten, 16,5 x 24,4
cm, Buch (Hardcover). Der Titel ist Teil der Da-
tenbank; ISBN: 978-3-8462-0556-3

Zusammen mit dem Herausgeber haben
über 50 renommierte autoren mit dem
VgV/uVgo-Kommentar neben ihrem be-
kannten Kommentar zum gWb ein neues
standardwerk im Vergaberecht geschaffen.
auf 2.420 seiten finden sich dabei die ant-
worten auf (fast) alle fragen, welche sich bei
der durchführung eines Vergabeverfahrens
von liefer- und dienstleistungen ober- und
unterhalb der schwellenwerte stellen. Hier-
bei wird ausführlich auf grundlegende Pra-
xisfragen eingegangen, wie z. b. welche ma-
thematischen formeln für die ermittlung des
besten Preis-leistungs-Verhältnisses zuläs-
sig sind.

ferner beinhaltet der Kommentar ergänzend
die Kommentierung zur Vergabestatistikver-
ordnung. berücksichtigt wurde die recht-
sprechung bis Juli 20�7, einschließlich des 
eidas-durchführungsgesetzes zum 29.07. 20
�7, welches u. a. zu Änderungen der §§ ��, �4
und 53 VgV geführt hat.

az.: 20.�.�.8-004/00�

Aufgaben und 
Finanzbeziehungen
von Bund, Ländern 
und Kommunen

Zur ausgefallenen Föderalismusreform 2017.
Darstellung 2017 von Hans-Günter Henneke,
316 Seiten, kartoniert, Format 12,8 x 19,4 cm,
39 Euro, ISBN 978-3-8293-1338-4, Kommunal-
und Schul-Verlag

nach zwei föderalismusreformen haben sich
bund und länder auf ein gesetzespaket zur
neuordnung der finanzbeziehungen ver-
ständigt. im gegenzug für jährliche Hilfen
des bundes von gut 9,52 milliarden euro für
die länder ab dem Jahr 2020 soll der bund
mehr Kompetenzen erhalten - etwa bei fern-
straßen, in der steuerverwaltung, bei inves-
titionen in schulen sowie onlineangeboten
der Verwaltung. damit einher gehen Ände-
rungen des grundgesetzes und einzelgeset-
zen zur umsetzung der bund-länder-Verein-
barungen. 
die darstellung gibt einen Überblick über die
für die aufgaben und finanzbeziehungen
von bund, ländern und Kommunen nach den
föderalismusreformen geltende Verfas-
sungs- und einfache gesetzeslage. das Werk
konzentriert sich auf die systematische auf-
bereitung der tragenden elemente des bun-
desstaates sowie auf eine vertiefende be-
schreibung der neuregelungen.
Prof. dr. Hans-günter Henneke, geschäfts-
führendes Präsidialmitglied des deutschen
landkreistages, befasst sich seit mehr als 30
Jahren wissenschaftlich und in Verfassungs-
prozessen mit fragen des finanzverfassungs-
rechts und der kommunalen finanzausstat-
tung. er hat in beiden föderalismuskommis-
sionen ebenso mitgewirkt wie als sachver-
ständiger in den gemeinsamen anhörungen
von bundestag und bundesrat.

az.: 4�.0.�

Praxis der 
Kommunal-Verwaltung

Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommu-
nalpolitiker und der Bediensteten in Gemein-
den, Städten und Landkreisen (Loseblatt-
sammlung inkl. 3 Online-Zugänge / auch auf
DVD-ROM erhältlich). Herausgegeben von:
Jörg Bülow, Dr. Jürgen Busse, Dr. Jürgen Die-
ter, Werner Haßenkamp, Prof. Dr. Hans-Günter
Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert

Meyer, Prof. Dr. Utz Schliesky, Prof. Dr. Gunnar
Schwarting, Prof. Dr. Christian O. Steger, Hu-
bert Stubenrauch, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer,
Johannes Winkel und Uwe Zimmermann. KOM-
MUNAL- UND SCHUL-VERLAG, 65026 Wiesba-
den, Postfach 3629, Telefon 0611-88086-10,
Telefax 0611-88086-77, www.kommunalpra-
xis.de, E-Mail: info@kommunalpraxis.de

die vorliegenden (nicht einzeln erhältlichen)
lieferungen enthalten:

533. nachlieferung | oktober 20�7 | 79,90
euro

K 4a - umweltverträglichkeitsprüfung
(uVP) - von dr. Wolfgang sinner, Vors. rich-
ter am bayerischen Verwaltungsgericht
münchen, Prof. dr. ulrich m. gassner, mag.
rer. publ., m. Jur. (oxon.), Professor für Öf-
fentliches recht mit schwerpunkt europäi-
sches und nationales umweltrecht an der
universität augsburg, und dr. Joachim
Hartlik, inhaber des büros für umweltprü-
fungen und Qualitätsmanagement, lehrte:
mit dieser lieferung wurden einmal mehr
wichtige aktuelle urteile des eugH zur 
uVP, allen voran die entscheidung vom 
�5.�0.20�5 im Vertragsverletzungsverfah-
ren gegen deutschland aufgenommen. da-
rüber hinaus wurde anhang 3 mit recht-
sprechung des eugH und nationaler
gerichte zur uVP neu bearbeitet.

l �2 nW - straßen- und Wegegesetz des lan-
des nordrhein-Westfalen (strWg nrW) - von
regierungsdirektor Joachim majcherek, lan-
desbetrieb straßenbau nordrhein-Westfa-
len: die ergänzungslieferung berücksichtigt
u. a. die Änderungen im straßen- und Wege-
gesetz nordrhein-Westfalen zu der vollstän-
digen einbeziehung der radschnellwege und
ihre gleichsetzung mit den landesstraßen;
einbezogen sind die regelungen zur nutzung
der Waldwege für den radverkehr. Zudem
sind die Änderungen des landeswasserge-
setzes, des Hochwasserschutzes, die erfor-
derliche berücksichtigung von starkregener-
eignissen und den ristWag 20�6 (richtlinien
für bautechnische maßnahmen an straßen
in Wasserschutzgebieten) eingearbeitet.
Weitere rechtsentwicklungen wurden be-
rücksichtigt.

der anhang wurde ebenfalls auf den aktuel-
len stand gebracht.

534. nachlieferung i oktober 20�7 i Preis
79,90 euro



nordrhein-Westfalen geförderte Projekt soll
senior(inn)en ein selbstbestimmtes leben
im eigenen Quartier ermöglichen. mithilfe
sprachlicher Kommunikation und sensorik
erhalten menschen auf ihre lebenssituation
angepasste Hilfen und unterstützung. da-
für will das Projektteam, dem insgesamt �3
Partner angehören, in den kommenden
zwei Jahren eine entsprechende Plattform
aufsetzen und in den modellregionen dort-
mund sowie arnsberg starten. 

EU-Programm „Europa
für Bürgerinnen und
Bürger“ auf Facebook
das Programm „europa für bürgerinnen und
bürger“ der europäischen union, mit dem
auch kommunale Partnerschaften gefördert
werden, hat einen neuen facebook-account.
gepostete Videos, fotos und beiträge infor-
mieren über das Programm sowie die the-
men bürgerschaftliches engagement und
Partizipation in europa. termine zu europa-
weiten, programmrelevanten Veranstaltun-
gen bieten die möglichkeit, sich zu vernet-
zen. die facebook-seite wird von allen
nationalen Kontakt- stellen für das Pro-
gramm „europa für bürgerinnen und bür-
ger“ gemeinsam betreut. die seite ist über
die internetadresse www.facebook.com/
eu4citizens/ erreichbar.

NRW-Schülerwettbewerb
„Begegnung mit 
Osteuropa“

der schülerwettbewerb „begegnung mit
osteuropa“ des landes nrW besteht seit 65
Jahren. aus diesem grund haben die nrW-
ministerien für Kultur und Wissenschaft so-
wie für schule und bildung den Wettbewerb
20�8 unter das motto „seit 65 Jahren wert-
voll“ gestellt. schüler/innen in nrW ab der
grundschule sind eingeladen, sich mit der
geschichte, geografie, Kunst, literatur, mu-
sik und Politik der länder mittel- und osteu-
ropas auseinanderzusetzen und dazu eine

Neue europaaktive 
Kommunen in NRW
die städte gladbeck, Hamm, lichtenau, Vel-
bert, Vreden und Wuppertal dürfen sich nun
mit dem titel „europaaktive Kommune in
nordrhein-Westfalen“ schmücken. der
nrW-minister für bundes- und europaange-
legenheiten sowie internationales dr. ste-
phan Holthoff-Pförtner zeichnete die städte
am 9. november 20�7 in düsseldorf für be-
sonderes kommunales europaengagement
aus. elf Kommunen wurden zudem mit son-
derpreisen geehrt: bad driburg, bergkamen,
bocholt, dortmund, iserlohn, lengerich, marl
und Wuppertal sowie die Kreise Coesfeld
und euskirchen und der rhein-Kreis neuss.
seit der erstverleihung 20�3 gibt es somit 47
europaaktive Kommunen in nrW. 36 Kom-
munen sind bisher mit sonderpreisen aus-
gezeichnet worden.

Wettbewerb zur 
Europawoche 2018
Kommunen, Vereine, Verbände, schulen,
Hochschulen und sonstige einrichtungen in
nordrhein-Westfalen sind aufgerufen, sich am
Wettbewerb zur nächsten europawoche zu be-
teiligen. diese findet vom 2. bis �5. mai 20�8
unter dem motto „europäisches Kulturerbe-
jahr 2018“ statt. gesucht sind Projekte zu den
themen „europa liebenswert - europäische
Kultur verbindet“, „europa erlebenswert - eu-
ropäischer Kultur begegnen“ sowie „europa er-
strebenswert - europäische Kultur formen“.
dabei sollten sich die Projekte an möglichst vie-
le bürger/innen richten, eine große öffentliche
resonanz erfahren und während der europa-
woche durchgeführt werden. die besten Pro-
jekte erhalten jeweils bis zu 2.000 euro. bewer-
bungen sind bis 22. Januar 20�8 möglich,
informationen im internet unter www.mbem.
nrw.de.

RegioStars Award
für Projekt in Dortmund
und Arnsberg
das Projekt „smart service Power“ (ssP), an
dem die städte dortmund und arnsberg als
assoziierte Partner beteiligt sind, hat den re-
giostars award der europäischen Kommis-
sion in der Kategorie „Citystars“ gewonnen.
das durch den europäischen fonds für re-
gionale entwicklung (efre) und das land

EUROPA-
NEWS

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch@

kommunen-in-nrw.de
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C �3 nW - disziplinargesetz für das land
nordrhein-Westfalen (landesdisziplinar-
gesetz - ldg nrW) - von rechtsanwalt und
fachanwalt für Verwaltungsrecht dr.
eberhard baden und rechtsanwalt und
fachanwalt für Verwaltungsrecht frank
Wieland: neben der aktualisierung des
textes wurden die Kommentierungen der
§§ 5 - 9, �� a, 58 - 60 und 82 - 84 ldg nrW
aktualisiert.

e 4a nW - Kommunalabgabengesetz für
das land nordrhein-Westfalen (Kag nrW)
- von Claus Hamacher, m. Jur., beigeord-
neter für finanzen und Kommunalwirt-
schaft beim städte- und gemeindebund
nordrhein-Westfalen, edgar lenz, Verwal-
tungsfachwirt, betriebswirtschaftlicher
fachwirt, Komm. dipl., stabsstelle rechts-
beratung der stadt monheim am rhein,
dr. jur. matthias menzel, Hauptreferent
beim städte- und gemeindebund nord-
rhein-Westfalen, dr. jur. Peter Queitsch,
Hauptreferent für umweltrecht beim
städte- und gemeindebund nordrhein-
Westfalen und geschäftsführer der Kom-
munal agentur nrW gmbH, dr. jur. Jörg
rohde, richter am oberverwaltungsge-
richt für das land nordrhein-Westfalen,
michael rudersdorf, ass. jur., dipi. Verwal-
tungswirt (fH), städt. rechtsrat der stadt
leverkusen, dr. jur. m. a. otmar schnei-
der,. richter am oberverwaltungsgericht
für das land nordrhein-Westfalen, frank
stein, ass. jur., beigeordneter der stadt le-
verkusen, roland thomas, bürgermeister
der stadt bad salzuflen, richard elmen-
horst, fachanwalt für Verwaltungsrecht
bochum: mit dieser lieferung wurden die
Kommentierung zu den §§ 6 (benutzungs-
gebühren), 7 (gebühren für beiträge und
umlagen der Wasser- und bodenverbände
und Zweckverbände) und �� (Kurbeiträge)
Kag überarbeitet, wobei die §§ 7 und ��
erheblich umgeschrieben wurden.

K 30 nW - allgemeines Polizei- und ord-
nungsrecht nordrhein-Westfalen - von
günter Haurand, regierungsdirektor und
dozent für Polizei- und Verwaltungsrecht:
der beitrag wurde aktualisiert und auf den
stand der letzten Änderungen gebracht,
wobei die jüngste rechtsprechung und li-
teratur berücksichtigt wurde. außerdem
wurde er ergänzt um aktuelle Problemati-
ken wie z. b. die elektronische aufent-
haltsüberwachung.

az. �3.0.�-002/00�



Projektarbeit einzureichen. das thema kann
aus einem im internet aufgelisteten Projekt-
angebot ausgewählt werden. neben einzel-
und gruppenarbeiten sind vor allem Part-
nerarbeiten mit schulen aus mittel- und
osteuropa erwünscht. einsendeschluss ist
der 3�. Januar 20�8, informationen im inter-
net unter www.schuelerwettbewerb.eu .

Kooperation im 
Koalitionsvertrag 
verankert
die neue niederländische regierung misst
der Zusammenarbeit mit ihren deutschen
und belgischen nachbarn in der grenzregion
hohe bedeutung bei. in ihrem Koalitionsver-
trag für die legislaturperiode 20�7 bis 202�
ist das land nordrhein-Westfalen bei den
themen infrastruktur, soziales und arbeits-
markt ausdrücklich als Partner genannt.
nrW-europaminister dr. stephan Holthoff-
Pförtner bezeichnete es als novum, dass der
niederländische ministerpräsident mark
rutte die Zusammenarbeit mit nrW explizit
in einem Koalitionsvertrag verankert hat.
dies unterstreiche die herausragende be-
deutung des Verhältnisses und sei ein klares
politisches bekenntnis zur Zusammenar-
beit. auch im nrW-Koalitionsvertrag wird
das besondere Verhältnis zu den nachbar-
ländern im benelux-raum gewürdigt. 

Europäischer 
Wettbewerb 2017

der europäische Wettbewerb steht unter dem
motto „denk mal - worauf baut europa?“ und
damit im Zeichen des europäischen Kulturer-
bejahres 20�8. schüler/ innen sind eingeladen,
im austausch mit europäischen Partnerklas-
sen gemeinsame kulturelle Wurzeln zu erkun-
den und sich der kulturellen Vielfalt europas
bewusst zu werden. die zur auswahl stehen-
den themen und aufgaben sind auf verschie-
dene altersklassen zugeschnitten. die form
kann frei gewählt werden. die besten beiträge
werden auf landes- und bundesebene 
prämiert. in der laufenden Wettbewerbsrunde 
erfolgt die anmeldung für beiträge aus nord-
rhein-Westfalen über das neue onlinever-
fahren unter www.anmeldung-ew.de . 
einsendschluss für beiträge ist der 2. februar
20�8, weitere infos im internet unter  www.
ew 20�8.de . ◼
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Aufsichtspersonen für 
benachbarte Spielhallen
Ist der Betreiber zweier benachbarter Spielhal-
len mit gemeinsamem Aufsichtsbereich durch
Nebenbestimmung in den gewerberechtlichen
Erlaubnissen verpflichtet, während des Be-
triebs die ständige Anwesenheit einer Auf-
sichtsperson zu gewährleisten, so genügt sie
dieser Pflicht durch eine Aufsichtsperson für
beide Spielhallen. (amtlicher Leitsatz)

oVg nrW, urteil vom �7. oktober ����
- az.: � a ��5/�� -

die Klägerin betreibt zwei spielhallen, die sich
nebeneinander, in durch eine mauer getrenn-
ten räumen befinden. die spielhallen haben
getrennte eingänge und in der gemeinsamen
Wand befindet sich eine tür. auf Höhe dieser
tür ist auf beiden seiten jeweils eine theke
für die spielhallenaufsicht vorgesehen, so
dass man beim durchschreiten der tür von ei-
nem aufsichtsbereich zum anderen gelangt.
für den betrieb hat die beklagte der Klägerin
zwei erlaubnisse gemäß § 33i abs. 1 gewo
erteilt. beide erlaubnisse enthalten die gleich-
lautende auflage: „Während des spielbe-
triebs hat der erlaubnisinhaber oder eine Per-
son, die zur leitung oder zur beaufsichtigung
dieses betriebs bestellt ist, ständig anwesend
zu sein.“ 
nach aufnahme des betriebs beanstandete
die beklagte gegenüber der Klägerin, dass für
beide spielhallen nur eine gemeinsame auf-
sicht anwesend war, wogegen sich die Kläge-
rin letztlich im Klagewege zur Wehr setzte.
das Verwaltungsgericht hat die Klage abge-
wiesen. Zur begründung hat es ausgeführt, in
der auflage sei bestimmt, dass während des
spielbetriebs eine aufsichtsperson ständig
anwesend zu sein habe. aus dem Wortlaut
der auflage selbst sei zwar nicht zu entneh-
men, wo sich die aufsichtsperson aufzuhal-
ten habe. dies ergebe sich aber eindeutig aus
dem sachzusammenhang. da nämlich die er-
laubnis für eine bestimmte spielhalle erteilt
werde, beziehe sich auch das erfordernis,
ständig anwesend zu sein, auf die jeweilige
spielhalle.
die berufung der Klägerin zum oVg hatte
demgegenüber erfolg. die Klägerin - so das
gericht - erfülle die auflagen auch mit einer
gemeinsamen aufsichtsperson für beide
spielhallen. das Verwaltungsgericht sei im
ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass
dem Wortlaut der auflage selbst nicht zu ent-
nehmen sei, wo sich die aufsichtsperson auf-
zuhalten hat. die formulierung der auflage

erfordere für je-
de der unmittel-
bar benachbar-
ten spielhallen
mit einem ge-
meinsamen auf-
sichtsbereich die
ständige anwe-
senheit des er-
laubnisinhabers
oder einer ande-
ren aufsichtsper-
son. 
der genehmigte
lageplan weise
allerdings einen
gemeinsamen
aufsichtsbereich
aus, der eine gemeinsame beaufsichtigung
beider spielhallen durch eine aufsichtsperson
ohne weiteres ermögliche. gerade mit blick
auf die von der Klägerin angeführte recht-
sprechung des bundesverwaltungsgerichts,
wonach bei einer derartigen baulichen ge-
staltung keine zweite aufsichtskraft zur ab-
wehr einer konkreten gefahr von Verstößen
gegen das Jugendschutzgesetz erforderlich
ist, sei nach dem für die auslegung der be-
standskräftigen auflagen maßgeblichen
empfängerhorizont weder dem auch nach
einschätzung des Verwaltungsgerichts inso-
weit unklaren Wortlaut der in rede stehen-
den auflage noch dem sachzusammenhang
zu entnehmen, dass die Klägerin mit einer ge-
meinsamen aufsicht, die ständig anwesend
ist, gegen die auflage verstoße. 
insoweit fehle es an der von der beklagten be-
haupteten bestandskräftig gewordenen ver-
bindlichen festlegung einer nach höchstrich-
terlicher rechtsprechung rechtswidrigen,
weil nicht erforderlichen, festlegung des in-
halts, dass für jede spielhalle trotz gemeinsa-
mer beaufsichtigungsmöglichkeit je eine auf-
sichtspersonen ständig anwesend zu sein
habe. schon durch eine aufsichtsperson sei
die geforderte ständige anwesenheit bezo-
gen auf beide unmittelbar aneinandergren-
zenden und durch eine offen stehende tür
verbundenen spielhallen gewährleistet.

Standort von 
Altkleidercontainern
1. Im Hinblick auf die Verantwortlichkeit nach
§ 14 Abs. 1 OBG NRW bezweckt das Abstellen
von Altkleidersammelcontainern - unter Be-
rücksichtigung des jeweiligen Aufstellungsor-
tes - in der Regel die Befüllung des Containers,
nicht aber das bei der Befüllung (unter Umstän-
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die Pflasterung der anliegenden fläche he-
rausgefordert worden sei. Zudem werde der
geh- und radweg durch die benutzer des
Containers über den gemeingebrauch hinaus
genutzt. maßnahmen nach § 22 strWg nrW
seien auch gegenüber demjenigen möglich,
der das Verhalten der Verkehrsteilnehmer he-
rausgefordert habe.
der hiergegen gerichteten berufung gab das
oVg indes statt. die streitbefangene beseiti-
gungsverfügung könne weder auf die von der
beklagten gewählte ordnungsrechtliche
grundlage noch auf die vom Verwaltungsge-
richt in den blick genommenen baurechtli-
chen Vorschriften oder auf straßenrechtliche
regelungen gestützt werden. Zunächst lägen
die Voraussetzungen der von der beklagten
für die beseitigungsanordnung herangezoge-
nen Vorschrift des § 14 abs. 1 obg nrW als
ermächtigungsgrundlage nicht vor. 
ein Wirkungs- und Verantwortungszusam-
menhang zwischen der aufstellung des alt-
kleidersammelcontainers auf dem Privat-
grundstück und dem ordnungswidrigen
abstellen der fahrzeuge auf dem geh- und
radweg durch die benutzer des Containers sei
nicht in der Weise gegeben, dass die (mit-
)Veranlassung der antragstellerin und der
von der antragsgegnerin behauptete (gefah-
ren-)erfolg als natürliche einheit angesehen
werden könnten. die antragsgegnerin be-
zwecke die befüllung ihres Containers, nicht
aber das bei der befüllung (unter umständen)
auftretende verkehrswidrige Verhalten der
benutzer. 
die Heranziehung des § 61 abs. 1 satz 2 bauo
nrW als ermächtigungsgrundlage scheitere
bereits an dem umstand, dass die beklagte
den streitbefangenen Verwaltungsakt auf §
14 abs. 1 obg nrW gestützt habe und dass
ein austausch der ermächtigungsgrundlage
hier nicht in betracht komme. denn ein aus-
tausch der begründung könne nicht ohne We-
sensänderung der streitbefangenen rege-
lung vorgenommen werden. 
schließlich komme auch die regelung des §
22 satz 1 strWg nrW nicht als rechtsgrund-
lage für die entfernungsanordnung in be-
tracht. der Container müsse nicht von der öf-
fentlichen Verkehrsfläche aus befüllt werden,
sondern die befüllung finde ausschließlich
auf dem im Privateigentum stehenden
grundstück statt. Verkehrsordnungswidrig
abgestellte fahrzeuge mögen dem Container
zwar zuzurechnen sein. dies führe aber nicht
dazu, dass aus der benutzung des Containers,
der auf einem Privatgelände stehe und auch
nur von dort aus zu befüllen sei, eine straßen-
rechtliche sondernutzung werde.

Widmungsrecht
Zu einer mangels schützenswerter Rechts-
position beim Anliegergebrauch erfolglosen
Anfechtung einer Widmung

oVg nrW, beschluss vom �. oktober ����
- az.: �� a ����/�� -

geklagt wurde von anliegerseite gegen die
Widmung einer straße. das Verwaltungsge-
richt hat die Klage im Wesentlichen mit der
begründung abgewiesen, dass die anfech-
tungsklage gegen die Widmung als allge-
meinverfügung bereits unzulässig sei, weil
dem Kläger die erforderliche Klagebefugnis
fehle. die befugnis, sich gegen eine Wid-
mungsverfügung i. s. d. § 6 strWg nrW mit
einer anfechtungsklage zu wehren, stehe nur
einem beschränkten Personenkreis zu, zu
dem unter bestimmten Voraussetzungen
auch die anlieger zu zählen seien. an die Wid-
mungsverfügung knüpfe die rechtsordnung
für die anlieger Handlungs-, duldungs- und
unterlassungspflichten, die als ausfluss des
durch die Widmung geschaffenen öffentlich-
rechtlichen status der straße anzusehen sei-
en und aus denen eine Klagebefugnis des an-
liegers abgeleitet werden könne. 
eine derart pauschale abgrenzung des Kreises
der rechtschutzberechtigten nach bestimm-
ten Personengruppen sei im vorliegenden fall
jedoch nicht sachgerecht. der Kläger greife
die Widmung nämlich nicht wegen der sich
aus der Widmung ergebenden Pflichten als
anlieger oder wegen einer beeinträchtigung
seines anliegergebrauchs an, sondern weil
dem Verfahren unter berücksichtigung des
streitstandes in bereits zuvor anhängig gewe-
senen Verfahren zugrunde liege, dass der Klä-
ger einen bereich der nun gewidmeten teil-
fläche für die lagerung von Holz genutzt habe
und auch weiter nutzen wolle. dies sei keine
schützenswerte rechtsposition, die eine 
Klagebefugnis für eine anfechtung einer 
Widmung begründen könne. Zudem wäre die
Klage jedenfalls unbegründet, weil die ange-
griffene Widmung keine subjektiven rechte
des Klägers verletze.
das oVg hat diese Wertung bestätigt. nach
der rechtsprechung des senats sei die für eine
Widmung maßgebliche bestimmung des § 6
abs. 1 und 3 strWg nrW keine Vorschrift, die
dem anlieger der zu widmenden straße sub-
jektive rechte vermittele. unbeschadet des-
sen, dass bei einer Widmung die interessen
der eigentümer der an eine straßenfläche
grenzenden grundstücke im rahmen der be-
hördlichen entscheidung in aller regel mit be-
rücksichtigt würden, nehme die beklagte bei
der Widmung ausschließlich eine öffentliche

den) auftretende verkehrswidrige Verhalten
der Benutzer.
2. Ein Austausch der Rechtsgrundlage ohne We-
sensänderung scheidet bei § 14 Abs. 1 OBG
NRW und § 61 Abs. 1 BauO NRW in der Regel
aus, weil sowohl unterschiedliche Tatbestands-
voraussetzungen vorliegen als auch dement-
sprechend verschiedene Ermessenserwägun-
gen anzustellen sind. (amtliche Leitsätze)

oVg nrW, urteil vom 6. oktober 20��
- az.: �� a 35�/�� -

die Klägerin sammelt altkleider und stellt da-
zu öffentlich zugängliche sammelcontainer
auf. einer dieser Container befindet sich ne-
ben einem gepflasterten bereich auf einem
Privatgrundstück. der gepflasterte bereich
grenzt direkt an einen geh-und fahrradweg,
und ist auch durch Überquerung dieses We-
ges zu erreichen. der stellplatz des altkleider-
containers liegt direkt neben der ausfahrt ei-
nes Parkhauses. Per ordnungsverfügung
forderte die beklagte die Klägerin auf, den alt-
kleidercontainer zu entfernen und diesen
nicht mehr dort aufzustellen. 
Zur begründung wurde angegeben, dass das
befüllen des Containers nur möglich sei, in-
dem der getrennte geh-/radweg im einmün-
dungsbereich der ausfahrt zum Parkhaus des
angrenzenden supermarktes überfahren
werde. Hier liege eine besondere gefährdung
des straßenverkehrs vor, weil die sicht und
die ausfahrt aus dem Parkhaus des Kaufland-
gebäudes ständig beeinträchtigt würden.
Weiterhin sei die sicherheit und leichtigkeit
des fußgänger- und radfahrverkehrs nicht
gewährleistet. die Klagebegründung hält den
bescheid dagegen für rechtswidrig. straßen-
recht komme nicht als rechtsgrundlage in be-
tracht, weil der fragliche Container auf einer
privaten grundstücksfläche abgestellt wor-
den sei. 
außerdem liege eine Verkehrsgefährdung
tatsächlich nicht vor. das Verwaltungsgericht
hat die Klage mit der begründung abgewie-
sen, dass die Klage bereits unzulässig sei, weil
die Klägerin kein subjektives recht geltend
machen könne, das sie zur aufstellung des
Containers berechtige. die Klage sei außer-
dem unbegründet. die angefochtene ord-
nungsverfügung sei rechtmäßig und könne
auf § 61 abs. 1 bauo nrW gestützt werden.
der Container gefährde als öffentliche anlage
den öffentlichen straßenverkehr im sinne
von § 19 abs. 2 bauo nrW. 
der Container fordere ein verkehrsgefährden-
des Verhalten der nutzer heraus, welches
auch durch das aufstellen des Containers und
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geschäftsleute auf, die beleuchtung an ihren
gebäuden ebenfalls auszuschalten, um ein
„Zeichen gegen intoleranz und rassismus“ zu
setzen. ferner bat er in der erklärung um die

teilnahme an einer gegende-
monstration. Während der Ver-

sammlung wurde die be-
leuchtung am rathaus sowie
an weiteren städtischen ge-

bäuden ausgeschaltet. 
in der ausgabe dezember 2016 der

Zeitschrift stÄdte- und gemeinde -
rat wurde bereits über die

vorinstanzliche entschei-
dung des oVg nrW berich-
tet, das den aufruf sowie
das tatsächliche abschal-
ten des lichts an öffentli-
chen gebäuden für unzu-

lässig, die bitte zur teil-
nahme an einer gegende-

monstration jedoch für zuläs-
sig gehalten hat. Wie das 
bundesverwaltungsgericht in
leipzig nunmehr entschieden
hat, war auch die bitte des

oberbürgermeisters, an einer
gegendemonstration teilzuneh-

men, rechtswidrig. 
der oberbürgermeister sei als kommunaler
Wahlbeamter zwar grundsätzlich befugt, sich
im rahmen seines aufgabenbereichs zu the-
men der örtlichen gemeinschaft öffentlich zu
äußern. diese befugnis unterliege jedoch
grenzen. aus dem demokratieprinzip folge,
dass sich ein amtsträger am politischen 
meinungsbildungsprozess der bevölkerung
beteiligen, ihn aber nicht lenken und steuern
dürfe. ebenso seien ihm Äußerungen nicht
gestattet, die die ebene des rationalen dis-
kurses verlassen oder die Vertreter anderer
meinungen ausgrenzen. 
danach seien die in rede stehenden maßnah-
men des düsseldorfer oberbürgermeisters als
rechtswidrig zu bewerten. der aufruf zur teil-
nahme an einer gegendemonstration habe in
unzulässiger Weise den meinungsbildungs-
prozess der bevölkerung beeinflusst. mit dem
aufruf, das licht auszuschalten, und dem tat-
sächlichen ausschalten der beleuchtung an
städtischen gebäuden würden die grenzen
der Äußerungsbefugnis, sich in sachlicher und
rationaler Weise mit den geschehnissen in
der stadt düsseldorf auseinanderzusetzen,
überschritten und der bereich politischer
Kommunikation durch diskursive auseinan-
dersetzung verlassen. ◼
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aufgabe wahr, bei der sie sich nicht von indi-
viduellen belangen einzelner, sondern von
übergeordneten straßenrechtlichen erwä-
gungen zu leiten lassen habe. 
es entspreche daher der ganz über-
wiegenden auffassung, dass dem
einzelnen, vorbehaltlich ander-
weitiger bindungen, kein im
Wege einer Verpflichtungsklage
durchzusetzendes recht auf ei-
ne Widmung eines wie auch im-
mer gearteten Widmungsbegeh-
rens zustehe. dasselbe gelte im
Hinblick auf die hier vorlie-
gende anfechtungssituati-
on. der Kläger sei als an-
lieger der nunmehr gewid-
meten straße nicht in seinen
subjektiven rechten verletzt.
insofern komme allein eine be-
einträchtigung seines anliegerge-
brauchs in betracht. doch auch mit
blick darauf würden die rechte
des Klägers als anlieger der 
gewidmeten straße durch die
Widmung nicht berührt.

Düsseldorfer 
„Licht-aus!“-Aufruf
rechtswidrig
Das Bundesverwaltungsgericht hat die
Rechtswidrigkeit des sog. „Licht-aus!“-Auf-
rufs des Düsseldorfer Oberbürgermeisters
und die nachfolgende tatsächliche Abschal-
tung an öffentlichen Gebäuden bestätigt
und zugleich auch die Bitte, an einer Gegen-
demonstration teilzunehmen, für unzulässig
erklärt. (Orientierungssatz)

bVerwg, urteil vom ��. september ����
- az.: �� C �.�� -

die Klägerin meldete für den 12. Januar 2015
eine Versammlung mit dem motto „düssel-
dorfer gegen die islamisierung des abendlan-
des“ an. anlässlich dieser Versammlung stell-
te der düsseldorfer oberbürgermeister im
Vorfeld auf der städtischen internetseite die
erklärung „lichter aus! düsseldorf setzt Zei-
chen gegen intoleranz“ ein. darin wurde an-
gekündigt, dass ab demonstrationsbeginn an
verschiedenen öffentlichen gebäuden der
stadt die beleuchtung ausgeschaltet werde.
Zugleich rief er die düsseldorfer bürger und
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